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noäh der-steuerberotergebührenverordnung, wenn die Hilfe und

Berotung in Steuersochen der ousschließliche Gegenstond der Tötig-
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Leitsötze:

I . Wer einen einer Steuerberoter-Sozietöt ongehörenden Steuerberoter
beouftrogt, schließt den Vertrog im Zweifel mit ollen derSozietötonge-
hörenden Steuerberotern ob.

2. Steuerberoter, die gegenüber einem Mondonten durch gemeinsome
Briefbögen, Stempel oder siegel den Anschein einer sozietöt er-
wecken, müssen sich on dem von ihnen gesetzten Rechtsschein fest-
holten lossen.

3. Ein Steuerberotevertrog, der ursprünglich nur mit einem Steuerberoter
geschlossen wurde, konn einen neu hinzutretenden Sozius mit einbe-
ziehen, wenn die sozien bei der Ausführung des Auftrogs gegenüber
dem Mondonten gemeinsom ouftreten ,nd dor V"rholiun beider
seifen dohin zu deuten isi, doß sie sich über die Erstreckung des
Mondots ouf die Sozietöt einig sind.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Der Steuerberoter verletzi seine Berotungspflicht, wenn er den Mon-
donten nicht dorouf hinweist, doß ein Grundstück ols gewillkurtes
Betriebsvermögen in seinem Betriebsvermögen bleiben konn.

2. Der steuerberoter begeht einen Berotungsfehler, wenn er dem Mon-
donten die Bildung einer Rückloge noch so u rsto empfiehlt, obwohl
dieser Rot der Rechtsprechung des BGH nicht entspricht.

3. Ein schoden entsteht dem Mondonten nicht, wenn den durch die
Entnohme bewirkten steuerlichen Nochieilen ondere Nochteile in
zumindest gleicher Höhe gegenüberstehen, die im Folle einer Nicht-
entnohme eingetreten oder zu erworten gewesen wören.

4. Behouptet der Steuerberoter; der Mondont hötte sich ouch bei zutref-
fender Berotu ng zv der Entno h me entsch lossen, so ist er h ierfu r beweis-
pflichtig.
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5. Die Veriöhrung von SchodenersotzonsprÜchen gegen Steuerberoter

gem. $68 StBerG beginnt mit der Schlu$besprechung der Betriebs-

prüfung, die zur vermeidboren Steuerveronlogung gefuhrt hot'

6. Der BGH lößt offen, ob der im Schrifitum vertretenen Auffossung zu

folgen ist, wonoch derVeriöhrungsbeginn nicht erst die Schluf)bespre-

chung ist, wenn der Mondont den Fehler des Steuerberoters bereits

vorhei gekonnt hot (Gröfe/Lenzen/Roiner; Steuerberoierhoftung,

2. Aufloge, Rdnr. 890).

Zum Sochverholt:

l. Der Klöger nimmt die beklogten Steuerberoier ouf Schodenersotz

wegen fehlerhofter steuerlicher Beroiung in Anspruch. Dem liegt fol-

gender Sochverholt zugrunde, Der Klöger wor zusommen mit seinem

Bruder Gesellschofter der G.-OHG, zu deren Gesellschoftsvermögen

dos Betriebsgrundstück einer Tonkstelle gehörte. Die OHG setzte sich

zum 
,l.7.1978 

ouseinonder, wobei der Klöger dos Tonkstellengeschöft

des bisherigen Unternehmens fo*fÜhrte, zu dem insgesomtzehn Tonk-

stellen gehörten. Dobei Übernohm er u.o. dos genonnte Betriebs-

grundstück zum Buchwert in dos Betriebsvermögen des nunmehr von

ih m gef u h rten To n kstel len u nterneh mens. Dos G ru ndstück wu rcje in ci ie

Eröffnungsbilonz zum 1.7.\978 oufgenommen. Dieses GrundstÜck

wurde spötervom Klöger mit einem Hotel, einer Goststötte und Miet-

woh n u ngen bebo ut, wobei der Zcitpu n kt der N utzu n gsö nderu n g strei-

tig ist. ln der erst im Johre 1981 oufgestellten Bilonz des Klögers zum

31.12.197 B wu rd e d o s G ru n d stü ck o us d e m Betriebsverm ö g e n e ntn o m-

men. Gleichzeitig wurde in Höhe des durch die Entnohme entstonde-

nen Buchgewinns eine Rückloge gemö$ $6b ESIG gebildet. Diese

Rückloge wurde spöter vom Finonzomt nicht onerkonnt, wos zu einer

Steuernochzohlung des Klögers fÜhrte. Beide Beklogten woren in

steuerlichen Angelegenheiten fÜrden Klögertötig. Wervon ihnen hin-

si c h tl i c h d e r E rste I I u n g d e r J o h res b i I o n z zu n 31.12.1978 Ve rtro g s po rtn e r

des Klö gers wo r, ist streitig. Der Beklo g le zv 2wo r seit Ap ril 1977 Ange-

stellter des Beklogten zu I und ging mit diesem spöter eine Sozietöi ein.

Der Zeitpunkt des Beginns der Sozietöt ist ebenfolls streitig.

Der Klöger hot behouptet, beide Beklogte hötten ihn im Rohmen einer

Sozietöi beroten u nd in der J o h resbi lo nz zu m 31.12.197 B i n feh lerhofter

Weise dos Beiriebsgrundstück ous dem Betriebsvermögen entnom-

men. Dodurch sei ihm ein Schoden durch Steuernochzohlungen fÜr

dos Johr 1978 in Höhe von 198.804,- DM entstonden. Der Klöger hot

beontrogt, die Beklogte ols Gesomtschuldner zur Zohlung von

Gl Hinweis

dl Die Auffossung des Senots sieht ouch in Einklong mit der von der

Rechtsprechung in onderen vergleichboren Föllen vorgenommenen

Beurteilung der Soch- und Rechtsloge.... .

Eine Neuerscheinung von Werner/Mochunsky befoßt sich mit Hoftungs-

risiken des Kopitolonlegers bei der Beteiligung on steuerbegÜnstigten

Kopitolonlogen (lmmobilienfonds, Bouherren- und Erwerbermodelle in

der Krise, Göttingen 1989,207 Seiten, DM 79,-, WiRe Verlogsgesell-

schoftl.

Einen Schwerpunkt der Dorstellung bildet die Auforbeitung möglicher

Schodenersolzonsprüche des Anlegers gegen Prospektherousgeber und

lnitiotoren, Anlogevermittler; Treuhönder, Beiröte, Rechtsonwölte, Steuer-

beroter, Wirtschoftsprüfer und nicht zulelÄ gegen finonzierende Kredit-

institute. Dorüber hinous wird die Moglichkeit einer Lösung gesellschofts-

rechtlicher Beteiligungen sowie dos KÜndigungs- und RÜcktrittsrecht des

Anlegers erörleri. Die Rechtsprechung und weiterführende Literotur ist im

einzJnen dorgelegt. Den Autoren ist es gelungen, ous ihrer onwoltlichen

Proxis herous dieses schwierige Rechtsgebiet proxisnoh oufzuorbeiien.

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -4,1990],

Agenturgeschöft
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b. ln den Föllen, in denen der Angeschuldigte neben schodeners ol/,or-
derungen ouch mit der Geltendmochung von schmerzensgeld noch
sB47 BGB beouftrogt wor, kommt ein weiierer Gesichtspunkt hinzu.
Die Funktion von schmerzensgeldzohlungen besteht u.o. ouch dorin,
einen m oteriel len Ausg leich f ü r ein g etretene Lebenserschweru n gen zu
gewöhren und dem Verletzten ouf diese Weise zurWiederherstellung
seines beeintröchtigten Selbstwertgefuh ls zu verhelfen (vg l. Soergel-
zeuner, BG B-Kom m., ll. Auf l. [l9Bs], $ 84z An m. 12). wen n dos Verho lten
eines m it der Du rchsetzu n g dero rtiger Ansprüche beo uftro gten Rechts-
onwolts sich dohingehend ouswirkt, doß die Geldergor nilhtoder nur
mit z.T. großer Verspötung on den Verletzten gelongen, donn ist nicht
n u r der Zweck eines Sch merzensgeldo nspruchs noch h o ltig gefö h rdet,
sondern ouch die mit der ubernohme des Mondots tegründete
Treu pfl icht gegen ü ber dem Auftro g geber verletzt.

c. Dervom BGH im urt.v.30.l0.l9B5 {ooO)entschiedene und vom LG in
der ongefochtenen Entscheidung in erster Linie zugrundegelegte Foll
liegt in wesentlichen Punkten onders ols die hierzuteurteillndän Ver-
holtensweisen des Angeschuldigten. Die BGH-Entscheidung behon-
delt die Abwicklung eines bereits beendeten Aufirogsverhöltnisses.
lnfolge der erteilten Abrechnung wor die Mondontin dorüber unter-
richtet, welche Forderung ihr zustond. Dogegen hotten im vorliegen-
den Verfohren die Mondonten in oller Regel keinerlei Kenntnis vonl"n
ihnen zustehenden summen, weil sie vom Angeschuldigten über den
Stond seiner Bemühungen im unkloren gelossen wurden und dieser in
der Regel keine Abrechnung erteilt hot. Dos überwiesene Geld blieb
desholb monotelong, teilweise sogor über I Johr hinous ouf seinem
Konto und wurde so behondelt, ols ob es ihm zustünde. Dovon, doß der
Treunehmer (der Angeschuldigtel ollen von der Treuobrede umfoDten
Aufgoben nochgekommen ist, lediglich die Verwirklichung des Her-
ousgobeonspruchs des Mondonten nicht sogleich erfullt und dodurch
dessen Reolisierung verzögerl hot (BGH, oool, konn vorliegend des-
holb keine Rede sein. lm Gegenieil ist der Bereich erreicht,len ouch
Fronzheim (stv1986,409,4101im Ergebnis einer Bewertung ols Untreue
zugönglich onsieht, weil ,,die lohrelonge NichtobrechnJng den Ver-
docht einer verwendung von Fremdgeld fur eigene Zweckl begrün-
dei'lAllerdings zeigt sich noch Ansicht des senots hier deutlich, wie
frogwürdig die ouch von Fronzheim im Anschluß on die BGH-Entschei-
dung vorgenommene Aufteilung in Treupflichten und bloße schuld-
nerpflichten ist. Denn wenn die Nichtherousgobe empfongenen Gel-
des ols solche keine Treupflichverletzung dorstellt, donn konn sich
ouch ous bloßem Zeitoblouf schwerlich etwos onderes ergeben.

198.804,- DM nebstZinsen zu verurteilen. Die Beklogien sind der Kloge
entg egen getreten. Jeder von i h n en hot bestritfen, Vertro gspo rtner des
Klögers hinsichtlich der Erstellung der Johresbilon, =u^ 31.j2.1g78
gewesen zu sein. lm übrigen hoben sie gemeinsom geltend gemocht,
es liege weder ein Berotungsfehler noch ein Schoden des Klögers vor,
und sich hilfsweise ouf die Einrede der Veriöhrung berufen.

Aus den Gründen:

2. l.o .....

b. Die gegenüber dem Klöger bestehende Berotungs- und unterrich-
tungspflicht wurde in zwei Punkten nicht erfüllt.

oo. Der Klöger wurde zum einen nicht dorouf hingewiesen, doß dos
Grundstück ungeochtet der beobsichtigien oder bereits in Angriff
genom menen N utzu n gsö n deru n g ols gewillkürtes Betriebsvermö-
gen in seinem Betriebsvermögen verbleiben konnte. Beider Bero-
tung des Klögers ging mon im Gegenteil, wie ein undotierter, im
September l9B0 diktierterAktenvermerk eines der Beklogten zeigt
und dos vedeidigungsvorbringen der Beklogten im vorliegenden
Rechtsstreit bestötigt, dovon ous, doß die Nutzungsönderung dos
Ausscheiden des Grundstücks ous dem Betriebsvermögen
zwongslöufig noch sich ziehe. Dieser Ausgongspunkt wor fehler-
hoft.

Dos Einkommensieuerrecht kennt neben dem noiwendigen ouch
dos gewil I kü rte Betriebsverm ögen. Dozu gehören o I le Wirtschofts-
güter; die der Unternehmer dozu bestimmt, dem Betrieb zu dienen
und ihn in bestimmterweisezu fördern, und die dozu ouch oblektiv
geeignet sind, ohne [edoch notwendiges Betriebsvermögen zu
sein. Beim gewillkurten Betriebsvermögen hondelt es sich im
Gegensotz zum notwendigen Betriebsvermögen um Gegen-
stönde, die weder durch die betriebliche Totigkeit entstonden
noch durch unmittelbore und für die betriebliche Totigkeit unent-
behrliche Nutzung in dos Betriebsvermögen gelongl sind; hier
stellt die Widmung zum Betriebsvermögen vielmehr die Ausubung
eines Wohlrechts dor, die nicht bereits in der Nutzung des Wirt-
schoftsguts eindeutig zum Ausdruck kommt (Littmonn/Bitzl
Meincke, Dos Einkommensteuerrecht,14. Aufl., ESIG g$ 4, S Rdn. l5Z
m.w.N.). Dieses wohlrecht konn ouch durch eine entsprechende
Behondlung in der Bilonz ousgeübt werden (Littmonn/Bitzl
Meincke, ooo, Rdn.168). Ein Koufmonn konn desholb zwor nicht
iedes ertro gsbrin g ende Wirtschoftsg ut zu m gewil I kü rten Betriebs-
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vermögen mochen. Er bestimmt ober den Umfong seines Ge-

werbeLetriebes in der Regel selbst. Obwohl noch der Sysiemotik

des Ei n kom mensteuerrechis Ei n kÜ nfte o us Gewerbebetrieben u nd

solche ous Vermietung und Verpochtung unterschieden werden

(vgl. $2 Abs. I Nr. 2 und 6 ESIG sowie S$15-Z ESIG einerseits und

ggZl, Zlo ESIG ondererseits), konn ein Koufmonn doher Miet
wohngrundstücke iedenfolls donn zum Betriebsvermögen

mochen, wenn er domit den Chorokter seiner Betötigung ols

Gewerbebetrieb nicht enischeidend in Richiung ouf eine Vermö-

gensnutzung im nichtgewerblichen Bereich veröndert (BFH, Urt.v.

lO.tZ.pOq: BSTBI I I I 1965, 377 137 Bl; vg l. o uch Ei n kom mensteuer-

Richtlinien Abschnitt 14 Abs. 3 Sotz 41. Diese Grenze konn unter

Umstönden überschritten sein, wenn ein gröfierer Komplex von

Mietwohnhöusern in einen sowohl noch dem Kopitol ols ouch

noch dem Gewin n kleinen gewerblichen Betrieb ei n g ebro cht wird

tBFH ooO). Noch diesen Grundsötzen hötte im vorliegenden Foll

dos Grundstück ouch noch dem AbrifJ der Tonkstellengeböude

und der Bebouung mit Hotel, Goststötte und Mietwohnungen

gewillkürtes Betriebsvermögen bleiben können, wenn es in der

6ilonr entsprechend ousgewiesen worden wöre. Der Chorokter

cjes Gewerbebeiriebes wöre nömiich durclr die l"l,.iizi:ngsönde-

rung des Grundstücks nicht entscheidend in Richtung ouf eine Ver-

mögensn utzu n g i m n ichtgewerblichen Bereich verö n dert worden.

Dos ergibt sich dorous, doß zum Betrieb des Klögers oußer dem

hier interessierenden GrundstÜck neun weitere Tonkstellen ge-

hörten.

bb. Ein weiterer Berotungsfehler liegt dorin, doß dem Klöger die Bil-

dung einer Rückloge noch $6b ESIG empfohlen wur{e, obwohl

dieser Rot mit der Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs unverein-

bor wor. $6b ESIG ist im vorliegenden Foll nicht unmittelbor

o nwend bo r, wei I dos Gru ndstÜck nicht verö ußert worden ist. Auch

eine entsprechende Anwendung ouf den Foll des Ausscheidens

eines Wirtschoftsgutes ous dem Betriebsvermögen infolge Ent-

nohme kommt noih d". sinn und Zweck der vorschrift, wie der

Bundesfinonzhof bereits entschieden hotre (BFHE l0B, ]59 []6ll),

nicht in Betrochi.

c. Entgegen derAnsicht des Berufungsgerichts konn.eine Pflichfuer-

l"t^nl nicht mitder Begründung verneintwerden, beide Lösungs-

moglichkeiten, nömlich die Ubernohme des GrundstÜcks in dos

Privätvermögen und seine Behondlung ols gewillkÜrtes Beiriebs-

vermögen, seien grundsAtzlich gleichwertig gewesen. Dieser

digten ieweils erteilten Auftrog oufzuspolten in ein fütigwerden noch

ou0"n gegenüber Schodiger/Versicherung ols eine Über $ 266 SIGB

strofbewehrte Treupflichi einerseits und ondererseits in eine die umge-

hende Weiterleiiung/Auskehr empfongener Gelder on den Mondon-

ten umfossende bloße Schuldnerpflicht. Die Entscheidung des 2' Strof-

senots des BGH vom 30.]0.]985 (ooOl, die im dort enischiedenen Foll

eine derortige Differenzierung zwischen Treupflicht und bloßer Schuld-

nerpflicht u-g"norren hot, bedorf einschrönkenderAuslegung und

steht desholb nicht enigegen.

o) Legt mon die vom Angeschuldigien mit dem ieweiligen Mondonten

ge-schlossene Vereinborung und den Vertrogsanreck - Verfolgung

Jer Ansprüche und Verschoffung der Gelder - zugrunde, so mon-

gelt es bereits on einer einleuchtenden BegrÜndung fÜr eine Auf-

spoltung und Differenzierung im vorgenonnten Sinne. lnsbesondere

ous deiSicht des Mondonten, des Treugebers, mocht es keinen

wesentlichen Unterschied, ob der beouftrogte Rechtsonwolt gor

nichts unternimmt und desholb seinen Verpflichtungen zuwider-

hondelt oder zwor zunöchst tötig wird und Zohlungen durch den

ieweiligen Schadiger/Versicherung erwirkt, die Gelder iedoch fÜr

sich einbehalt. ln beiden Föllen bleibt fÜr den Mondonten ols

E,^ohni" Ä^ß o'.r' r{ eeinem ,schoden ..sitzen bleibt'1 derVermöoens-Lr v9vl ttJt vvtr

oÄgleich, den ihm derAngeschuldigte ols Treunehmer beschoffen

sollte, noch wievoroussteht. Sein Vertrouen in seinen Goronien wird

im letztgenonnten Foll sogor besonders enttöuscht, weil dieser die

oufgrund der Mondotierung erholtene BefugnisfÜreigene Belonge

ousgenutzt hot. Es liegt eine vom 5. Sirofsenot des BGH (BGHSI B,

2Vl lin einem Foll der obredewidrigen Verwendung eines Bou-

kostenzuschussesl ols Treupflichtverletzu ng bewertete, vergleich-

bore Konstelloiion vor: Eine Übernommene, noch lnholt und Umfong

der onvertrouten Vermögensinteressen einheitliche Verpflichtung

könne nicht - unfer Anwendung bÜrgerlich-rechtlicher Grundsötze -
in strqfrechtlich verschieden zu beurteilende Einzelverpflichtungen

zerlegt werden, ohne doß sie ihren Sinn verliere. Entscheidend sei

ollein, doß dos vereiielt werde, wos der Geldgeber erkennbor mii

der Hingobe des Geldes bezweckt hobe. FÜr die im vorliegenden

Foll zu äntscheidende Froge konn ebenfolls nur eine einheitliche

Betrochtungsweise Sinn und Zweck der Beouftrogung in der gebo-

ienen Weise berÜcksichtigen'

Bereits diese Uberlegungen sprechen desholb noch Ansicht des

Senots gegen eine Aufspoliung und fÜr die Annohme eines ouch

die Auszohlung empfongenen Geldes entholtende Vermögens-

betreuungspflicht des Angeschuldigten.
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Extremföllen die Zeit anrischen Eingong ouf seinem Konto und Auskehr
der Gelder on die Mondonten über li/z Johre betrug. Mitteilungen von
eingegongenen Zohlungen erhielten die Auftroggeber nur sporodisch,
eine Abrechnung von obgewickelten Auftrögen erfolgte ebenfolls nur in
Einzelföllen. Verschiedentlich wurden Mondonten, die noch dem Stond
der Angelegenheit nochfrogten, bewuDi getöuscht bzw. zumindest mit
Ausflüchten hingeholten. Wiederholt kom die Auszohlung der schon
Monote zuvor erholtenen Gelder nur ouf lntervention Dritter zustonde.

Dieses Verholten des Angeschuldigten begründet über die von der StrK
bereits eröffneten Fölle hinous in zohlreichen weiteren Föllen (vgl. noch-
folgend C.) den hinreichenden Verdocht ($203 StPol der Untreue noch
9266 stcB. Entgegen derAuffossung des LG ist noch Ansicht des Senots
vom Bestehen einerTreupflicht, deren Verletzung durch die vorgenonnten
Verholtensweisen und dem Eintritt eines Vermögensnochteils bei den
Mondonten ouszugehen, deren lnteresse der Angeschuldigte zu
betreuen hotte.

I . ... Noch inzwischen wohl gonz einhelliger Meinung hot der Anwolts-
vertrog eine entgeltliche Geschöftsbesorgung i.S. von $625 BGB
zum lnholt, wobei in den zu entscheidenden Föllen der Tötigkeit des
Rechtso nwolts ein Dienstvertrqg zugrundeliegt {vg l. Borg m o n n / H o u g,
Anwoltspflichten/Anwoltshoftung, Hdb. fur die Proxis, 1979, Kop. lll
$ B l.l. Beider Bestimmung von lnholtund Umfong derTreuobrede istouf
die ieweilige vereinborung und deren noch Treu und Glouben vorzu-
nehmende Auslegung obzustellen (BGH, Urt.v. 30..l0.1985, StV 1986,
204: NSIZ 1986,361 [: NSIE Nr.lzvg266StGB]1. Donoch erhieltder
Angeschuldigte von seinen ieweiligen Mondonten den Auftrog, die
ihnen zustehenden Ansprüche gegenüber dem Schödiger ban
gegenüber dessen Hoftpflichversicherung zu verfolgen und dem
Mondonten die zustehenden Gelder zu verschoffen, um ouf diese
Weise die durch dos Schodenereignis bewirkte Vermögensminderung
wieder ouszugleichen. Diese vom Angeschuldigten übernommene
Tötigkeit, die ouch lnformotions- und Rechnungslegungspflichten ent-
hölt, beinholtet eine Wohrnehmung von nicht unbedeutenden Vermö-
gensinteressen ols zentroles Anliegen (Rechtsprechung) und stellt sich
gleichermoßen ols Gorontieerklörung des Angeschuldigten für dos
lnteresse des ieweiligen Mondonten dor, die durch dos Schoden-
ereignis eingetretene Vermögenseinbu0e wieder ousgeglich en zu
erholten (Literotur).

2. Noch Ansicht des Senots ist es bei den im vorliegenden Verfohren
onzutreffenden Follgestoltungen nicht möglich, den dem Angeschul-

Gesichtspunkt könnte ollenfolls fur die Froge eines ous der pflicht-

verletzung entstondenen Schodens (vgl. dozu unter ll. lol Bedeu-
tung hoben. Selbst wenn beide Lösungsmöglichkeiten grundsötz-
lich gleichwertig gewesen sein sollten, so würde dies nichts doron
öndern, doß der Klöger ouf die zweite Möglichkeir pflichMidrig
nicht hingewiesen wurde, sondern mon ihm im Gegenteilunzutref-
fend erklörte, dos Grundstück scheide mit der Nutzungsönderung
zwongslöufig ous dem Betriebsvermögen ous. Ebenso löDtsich der
Umstond, do0 eine vom Finonzomt spöter nicht onerkonnte Rück-
loge noch 0 6 b ESIG ols solche keinen Schoden verursocht hot, die
Pflichturid rig keit der u nzutreffenden Erklö ru n g ü ber d ie Mog lich keit
einer solchen Rückloge unberührt.

3. Noch ollem konn die Zurückweisung der Berufung des Klögers mit der
Begründung des Berufungsurteils nicht oufrechterholten werden.

ll. Dos ongefochiene urteil leßt sich ouch nicht mit onderer Begründung
rechtfertigen.

l. Noch dem dezeitigen Soch- und Streitstond ist nicht ouszuschließen,
dofl dem Klöger infolge der fehlerhoften Berotung ein schoden ent-
stonden ist.

o. An einem schoden würde es fehlen,wenn den durch die Entnohme
des Grundstücks ous dem Betriebsvermögen totsöchlich entston-
denen steuerlichen Nochteilen ondere Nochteile in zumindest
gleicher Höhe gegenüberstünden, die im Folle einer Nichtent-
nohme des Grundstücks eingetreten oder zu erworten wören. ln
diesem Follwöre die Entnohme im Ergebnis nicht nochteilig. Dos
Berufungsgericht führt ous, die Entnohme ous dem Betriebsver-
mögen und die Beibeholtung ols gewillkurtes Betriebsvermögen
seien grundsotzlich gleichwertig, beide Modelle hötten Vor- und
Nochteile, die vom Steuerpflichtigen ieweils persönlich obzuwö-
gen seien und, wie die Proxis zeige, unterschiedlich obgewogen
würden. Diese ollgemeinen Erwögungen reichen nicht ous, um im
vorliegenden Folleinen schoden durch die Entnohme des Grund-
stücks ous dem Betriebsvermögen zu verneinen. Hier kommt es
nicht ouf eine etwoige grundsötzliche Gleichwertigkeit beider
Gestoltungsmoglichkeiten on, sondern ollein dorouf, ob es für den
Klöger ongesichts der bei ihm vorliegenden konkreten Gegeben-
heiien steuerlich günstiger oder ungünsiiger gewesen wöre, dos
Grundstück im Betriebsvermögen zu belossen.

BB
77



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 4190 Gerling lnformolionen fÜr wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gt 4t90

Ein Schoden des Klögers löge donoch nichtvo[wenn erdos Grund-

stück in der Zwischenzeil veröußert hötte oder zumindest beobsich-

tigte, dies in obsehborer Zukunft zu tun, und wenn eine derortige

Veröußerung im Folle der Beibeholtung des GrundstÜcks im

Betriebsverrög"n zu einer Aufdeckung und Versteuerung deutlich

größerer stiller Reserven geführt höfe, qls es bei der Entnohme zum

31.12.1978der Foll wor. Die Beklogten hoben oberweder vorge-

trogen, doß eine solche Veröußerung stottgefunden hötte, noch

doß der Klöger gegenwödig fur die obsehbore Zukunft eine Ver-

öuflerung beobsichtige. Die MOglichkeit, doß es in ferner Zukunft

einmol zu einer Veröußerung des GrundstÜcks kommen könnte,

konn es dogegen nicht rechtfertigen, wegen der donn denkboren

Steuerschödlichkeit einer fortdouernden Zugehörigkeit des

Grundstücks zum Betriebsvermögen einen Schoden ous der tot-

söchlich bewirkten Entnohme zum 31.12.1978 zv verneinen. Dos

verbietet sich schon desholb, weil die kÜnftigen Einkommensver-

höltnisse eines Sieuerpflichtigen sich grundsöizlich einer sicheren

Prognose eniziehen und weil es dorüber hinous ongesichts der

Schwonkungen der Grundsiückspreise sowie der durch Alterung

und Abnutzung eintretenden Wertminderung von Geböuden völ-
r. lfi r-r ^t^ ..- -l :^ ...^l^L^* I l*f^^^ L.^i ^i^o. Lii^{ti^o^
llg urlggwllJ l5l/ uu ullu lllvvttlLllslll \.,'llll\rrrv ver vrrrvr r\vr

VLrö ußeru n g stil le Reserven o ufgedeckt wü rden. Do bei ist o u ch zu

berücksichtigen, doß bei wirtschoftlicher Betrochtung die Vermei-

dung eines künftigen Steuernochieils einen in derVergongenheit

totsöchlich eingetreienen Steuernochteil nur oufwiegt, wenn der

vermiedene Nochteil die HOhe des bereits eingetretenen Noch-

teils zuzüglich einer ongemessenen Verzinsung erreicht.

b. Der dem Klöger durch die Entnohme des GrundstÜcks ous dem

Beiriebsvermögen entsto ndene Scho den wö re n icht o uf d ie feh ler-

hofte Berotung zurückzuführen, wenn der Klöger sich ouch bei

zutreffender Berotung zu dieser Entnohme entschlossen hötte.

Dovon könnte mon ousgehen, wenn der Klöger zur Zeil der Auf-

stellung der Bilonz zum 31.12.1928 beobsichtigt hötte, sich die

Moglichkeit einer spöteren Veröußerung des GrundstÜcks ohne

donn eintretende steuerliche Nochteile ouch um den Preis eines

olsbold eintreienden steuerlichen Mehroufwonds offenzuholten.

Dos steht indessen noch dem gegenwörligen Soch- und Streit-

stond nicht fest. Die Porteien hoben zu diesem Punkt gegensötz-

liche Behouptungen oufgestellt. Dos Berufungsgericht hot es im

Rohmen seiner Ausführung en zv Froge der Pflichverletzung der

Beklogten ousdrücklich dohinstehen lossen, ob die Behouptung

Strofrechtliche Unlreue
- Rechtsonwoltsmondot
(OLG Korlsruhe Beschl.v. 30. B.l9B9 - 

'l Ws 60/89, NSIZ 1990, 821

Leitsötze (d.Verf.),

l. Wird ein Rechtsonwoli onloDlich eines Verkehrsunfolls von seinem

Mondonten mit der Geltendmochung von Schodenersotz- und

Schmerzensgeldonsprüchen beouftrogt, liegt ein Treuverhöltnis i.S.

von $ 266 SIGB vor.

2. Die Treupflicht des Rechtsonwolts umfoßt sowohl seine Tötigkeit

gegenüber dem SchAdiger - dessen Versicherung ols ouch seine

Vurpfli.htrng, empfongene Zohlungen umgehend on seinen Auftrog-

geberweiteizuleiten. Eine Aufspoliung in ein Tötigwerden noch oußen

äls eine noch $266 SIGB strofbewehrte Treupflicht und eine die ols-

boldige Auskeh r erholtener Gelder on seinen Mo ndonten umfossende

blofle Schuldnerpflicht ist in derortigen Föllen nicht möglich (Einschrön-

kung von BGH, NSIZ 1986,36.l : NSIE Nr. l zu 9266 SIGB).

3. Ein Vermögensnochteil i.S. von 9266 SIGB in Form einer konkreten

Vermögensgeföhrdung konn ouch bereiis donn ongenommen wer-

den,wänn ous den Gesomtumstönden zu schließen ist,doß derRechts-

onwolt eingenommene und für sich einbeholtene Gelder seinem

Mondonten endgültig vorentholten will.

Aus den Gründen:

lm Totsöchlichen loßt sich dos dem Angeschuldigten vorgeworfene Ver-

holten - von den Besonderheiten iedes Einzelfolles obgesehen, ouf die

noch unter C. und D. nöher eingegongen wird - dohingehend zusom-

menfossen, doß er von seinen Mondonten Überwiegend zur Geltend-

mochung von Schodenersotz- und SchmerzensgeldonsprÜchen ous

Anloß von Verkehrsunföllen beouftrogt wurde und donoch ouch die

Regulierungsverhondlungen oufnohm. Noch Eingong von Zohlungen ouf

,u'Ä"r KonJo beim Posigiroomt K. verblieben die Gelder iedoch, obwohl

sie durchweg ouf dem Kostenblott der ieweiligen Hondokte ols durch-

loufende Gelder kenntlich gemocht worden sind, ouf seinem loufenden

Geschöftskonto und wurden teilweise Überhoupt nicht bzw. verspötet

und/oder nur in Teilbetrögen on die Mondonien ousgezohlt, wobei in
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Von Zinsnochteilen infolge verspöteter Reolisierung der vom Beklogten
in ,Aussicht gestellten Steuervorteile hotte erstmols dos LondgerichJ in
seinem Urteil gesprochen. Demgegenüber hot der Beklogte in seiner
Berufungsbegründung gerügt, doß der Klöger einen Zinsverlust oder
Mehrkosten einer Finonzierung nicht geltend gemocht hotte, und hot
oußerdem im einzelnen dorgelegt, worum deror-tige Nochteile noch
seiner Ansicht nicht entstonden sein können. Der Klöger hot in der Beru-
fungserwideru ng n ichts zu den o ngeblichen Zinsnochteilen vorgetro gen,
sondern lediglich die Ausführungen des londgerichtlichen üteils-zur
Entstehung eines Schodens pouschol ols zutreffend bezeichnet. ln der
mündlichen Verhondlung vor dem Berufungsgericht hot derVertreter des
Klögers donn erklört, er moche ,,den vom LG ongeführten Mindest
schoden (Zinsverlust) ouch zum Gegenstond der Kloge,l

Noch olledem fehlt es on einem Vortrog des Klögers, worin im einzelnen
d ie o n g ebl ichen Verzögeru n gsschö den o us d er verspöteten Gewö h ru n g
von Steueryorteilen liegen sollen. Vom Vorliegen solcher Nochteile ols
Bestondteildes dem Klögerongeblich entstondenen Schqdens konn des-
holb nichtousgegongen werden. Es konn doherdohinstehen, ob ein der-
ortigerSchodenbestondteil noch in den Schutzbereich dervom Beklog-
ten mög I icherweise verletzten Berotu n gspflicht fo I len wü rde.

Zur Widerkloge ( Honoro ronspruch I

l. Dos Berufungsgericht hot die Abweisung der widerkloge mit der
Begründung oufrechterholten, dem Honororonspruch des Beklogten
stehe die Einrede der ollgemeinen Arglist noch$242 BGB entgeten.
Die vom Beklogten geltend gemochten Gebühren beruhten oulseiner
Totigkeit vor dem Finonzomt und dem Finonzgericht. Diese Totigkeit
hobe ousschließlich der Minderung des vom Beklogten zu vertreten-
den Schodens gedient. lhrer hötte es noch derAnsicht des Berufungs-
gerichts nicht bedurlt, wenn der Beklogte den Klöger zutreffend beio-
ten hötte.

2. Diese Ausführungen holten ous dem gleichen Grund wie die[enigen
zur Begründetheit des Klogeonspruchs revisionsrechtlicher prüfung

nicht stond. Do der Klögel wie oben dorgelegt, vom Beklogten keinen
Schodenersotz wegen fehlerhofter steuerlicher Berotung verlongen
konn, konn er den Honororonsprüchen des Beklogten nicht den Ein-
wond der ollgemeinen Arglist noch $242 BGB entgegensetzen.

des Klögers zutrillt,eine spötere Veröußerung des Grundstücks sei
nicht geplont gewesen. Die Beweislost trifft hier die Beklogten.
Dos Grundsiück wurde in der Zwischenzeit unstreitig nichiver-
öußert. Für konkrete Veröußerungsobsichien des Kogärs ist nichts
vorgetrogen. Bei Kenntnis einerseits der wohlmoglichkeit zwi-
schen Entnohme des Grundstücks ous dem Betriebsvermögen und
Beibeholtung ols gewillkurtes Betriebsvermögen sowie ondur"n
seits der Unmoglichkeit, die steuerlichen Nochteile einer Entnohme
durch eine Rückloge noch $ 6 b ESIG zu vermeiden, wöre es doher
für einen Koufmonn in der Loge des Klögers obiektiv vernünftiger
gewesen, dos Grundstück im Betriebsvermögen zu belossen. Ö",
Nochweis, doß der Klögersich beizutreffendLr Unterrichtung und
Berotung durch die Beklogten gleichwohr zur Entnohme des
Grundstücks ous dem Betriebsvermögen entschlossen hötte,
obliegt doher den Beklogten. Noch gefestigter Rechtsprechung
d es Bu n des g erichts h ofs trö gt derienige, dervertro glictre Aufklö--
rungs- und Berotungspflichten verletzt hot, im Streitfqll die Beweis-
lost dqfü[ doß der schoden ouch ohne die pflichtverletzung einge-
treten wöre, weil der Geschödigte sich über die ous der Aufklörung
und Berotung folgenden Bedenken hinweggesetzt hoben würdä
( BG HZ 6i, ll B ll21 {+.1: WM 197 3, 1O1S ; 64, 46 [5ll : WM 197 S, 64 S ;
72,92[]06] : WM 1978,1038; 94, 31bt363l; BGH, Urr. v. l. lO. lgBZ: WM 1987,1520 [15231: Gl l9BB, lOOl. Ebenso rrogen hier die
Beklogten die Beweislost dofür, doß bei dem Klöger im Hin blick ouf
seine besonderen unternehmerischen plöne Umstönde vorlogen,
oufgrund deren ein Verholten entsprechend dem ihm geg"be-n"n
Rot richtig gewesen wöre.

2. Dos Berufungsgericht ist - von seinem stondpunkt ous zu Recht - ouf
die Vertrogsbeziehungen der Porteien und insbesondere ouf dos Ver-
holtnis der Beklogten zueinonder nicht nöher eingegongen. Noch
dem derzeitigen soch- und sireitstond konn fur käinen Jer beiden
Beklogten ousgeschlossen werden, doß er hinsichtlich der Erstellung
d er J o h resb ilonz zu m 31.12.197 B i n vertro g I ich e n Bezie h u n g e n m it de Ä
Klögerstond und die Unterlossung dergebotenen Aufklörung uberdie
steuerlichen Moglichkeiten zu vedreten hot. Es spricht im Geglnteilviel
dofur; doß beide Beklogten verfroglich zur Erstellung derJohresbilonz
und domitouch zu derim Zusommenhong domitgeLotenen Berotung
des Klögers verpflichtet woren.

o. Zwischen den Porteien ist ungeochtet oller Meinungsverschieden-
heiten dorüber, wer von den beiden Beklogten imLinzelnen vom
Klöger beouftrogtwurde und für ihn tötig glworden ist, im Ergeb-
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nis unstreitig, doß oufgrund eines vom Klöger erteilien Auftrogs

Tötigkeiten für ihn entfoltet und mit ihm Über die Froge einer Ent-

nohre des Grundsiücks ous dem Betriebsvermögen Gespröche

gefuhrt wurden sowie für ihn der Johresobschluß zun 31.12.\978

erstellt worden ist. Sollien die Bekloglen zvr Zeit der Auftrogser-

teilung bereits in einer Steuerberoter-Sozietötverbunden gewesen

sein, Jo würde oufgrund der genonnten unstreiiigen Totsochen

feststehen, dof) sie beide Vertrogsporfner des Klögers woren. Bei

einer Sozietöt kommt dqs Mondotsverhöltnis grundsötzlich mit ollen

Sozien zustonde (so für Rechtsonwölte BGHZ 70,2471248,244:
W M197 B, 4ll; BG H, U rt. v. 4. 2. l 

gBB : WM l9BB, 45 7 : G''1988,9 4

und v.1O.3.l9BB:WM l9BB,986 lgBA:Gl 88,204 (LSl, ebenso

für Steuerberoter Gröle / Lenzen/Roiner, Steuerberoterhoftung,

2. Aufl., Rdn. 3Bl. lm vorliegenden Foll ist ollerdings streitig, wonn

der Aufirog erteili wurde und wonn die Beklogien eine Sozietöt

eingingen.

b. Auf die Froge, ob die Sozietöt der Beklogien bereits im Zeitpunkt

der Auftrogserteilung bestond, kommt es iedoch nichi in iedem

Folle on. Aus dem im Berufungsurteil in Bezug genommenen Akten-

inholt ergibt sich, doß folgendes unstreitig ist, Die Bilonz zum

3t.12.1g7}trögt die unterschrift des Beklogten zu 2 vndein siegel,

in dem die Nomen beider Beklogten genonntwerden. Ein Schrei-

ben on den Klöger vom 30.,|.1981, in dem die Ubersendung der

Bilonzen für lgZB und 1979 olsunmittelbor bevorstehend ongekürr-

digt wird, enthölt oufJer der Unterschrift des Beklogten zu 2 einen

BÄfkopf, der beide Beklogte mii der gemeinsomen Berufsbezeich-

nung ,,5t"rerberoter" oufweist. Dosselbe gilt fÜr ein Schreiben v.

28. B.l9B0, in dem der Klöger u. o. gefrogl wird, ob er eine weitere

Beorbeitung der BetriebsprÜfung fÜr dos Johr lgZB wÜnsche. Dos

legtdieAnnohme nohe, doß die beiden Beklogten im Zusommen-

hÄg mit der Erstellung der Johresbilonz des Klögers fÜr 1978

gegänUber dem Klöger noch Art einer Steuerberoter-Sozieiöt ouf-

!"ti"t"n sind. Angeh-örige rechts- und steuerberotender Berufe, die

legenüber einem Mondonten durch gemeinsome Briefbögen,

5rcrp"l oder Siegel den Anschein einer Sozietöt erwecken, mÜs-

,"n ,i.h on dem von ihnen gesetzten Rechtsschein festholten lossen

(so für Rechisonwölte BGHZ 70,24712491:wM1979,4ll; BGH,

Urt.v. 10. 3.l9BB :WM 1988, 986 IBA:GI l9BB, 204 (LS), ebenso

für Steuerberoter Gröfe/Lenzen/RoineL ooO, Rdn' 4O)'

c. Beide Beklogten können somit Vertrogsportner des Klögers hin-

sichtlich des Auftrogs zur Erstellung der Johresbilonz lv 1978

Mondonten dorouf hinweisen mufiie. Selbsiwenn dos der Foll gewesen

sein sollte, würde ein Schodenersotzonspruch des Klögers, wie die

Revision mit Recht geltend mocht, doron scheitern, doß der von ihm

behouptete Schoden oußerholb des Zurechnungszusommenhongs der

vom Beklogten verletzten Berotungspflicht löge'

Für den Bereich der deliktischen Hoftung und onderer gesetzlicher Hof-

tungsvorschriften ist ollgemein onerkonnt, doß ein Schoden nur donn zu

erseizen ist, wenn er in den Schutzbereich der verletzten Vorschrift föllt.

Dos ist donn der Foll, wenn es sich um Folgen hondelt, die im Bereich der

Gefohren liegen, um deretwillen die Rechtsnorm erlossen wurde' Noi-

wendig ist ein innerer Zusommenhong mit der d-urch den Schödiger

geschJffenen Gefohrenloge, nicht nur eine blofi zuföllige öußere Verbin-

iung (senotsurieil vom 10.10.1989 - Xl ZR 130/88, WM 1989,1799

m.w.Nochw.l. Diese Grundsötze gelten ouch fÜr Schodenersotzon-

sprüche wegen derVerletzung vertroglicher Pflichten; ouch hier höngt die

drsorzpflicht des schödigers dovon ob, doß die verletzte vertrogspflicht

dos Entstehen von Schaden der eingetretenen Art verhindern sollte

(Grunsky in MünchKomm, 2. Aufl. BGB Vor 9249 Rdn. 45 m.w.Nochw.).

lm vorliegenden Foll hötte der Zweck einer etwoigen Vertrogspflicht des

Beklogte-n zur Unierrichtung des Klögers Über die mit dem Erwerb des

GrunJsücks ous ciem Nochioß verbunderrei, sieuei'lichen Risiken doi'in

besionden, den Klögervor einem möglichen Eintritt dieser Risiken und den

dorous sich ergebenden Vermögensnochteilen zu schützen. Sinn und

Zweck einer soLhen Pflicht wöre es dogegen nicht gewesen, den Klöger

vor Vermögensdispositionen zu bewohren, die sich ous onderen ols

steuerlichen GrU ndun o ls widschoftl ich nochteilig hero usstel len wÜ rden.

Dos Risiko einer steuerlichen Nichtonerkennung der Entgeltlichkeit des

Grundstückserwerbs ous dem Nochloß ist im Ergebnis gerode nicht einge-

treten. Der Klöger erholt olle Sieuervorteile, die ihm der Beklogte in Aus-

sicht gestellt hät. Der unterlossene Hinweis des Beklogien ouf dos im

Ergeb-nis nicht eingetreiene Risiko konn doher nicht dozu fÜhren, doß der

Käger olle Nochteile, die seine Entscheidung fÜr eine bestimmie Vermö-

geÄonloge im Vergleich zu einer onderen denkboren Anlogeform on-

leblich rit ri.h gebrocht hot, ouf den Beklogten obwölzen dÜrfte.

Dos Berufungsgericht stützt ollerdings seine Uberzeugung von der hohen

Wohrscheinlichkeit eines dem Klöger entstondenen Schodens unter

onderem dorouf, doß,,ouch die dem Klöger entgongenen Zinsnochteile,

ouf die er in der Berufungsinstonz ebenfolls die Kloge gestÜtzt hot, im ein-

zelnen zu errechnen" seien. Dos rechtfertigt iedoch schon desholb keine

ondere Beurteilung, weil derortige Zinsnochteile vom Klöger nicht hin-

reichend substo niiiert vorgeiro gen worden si nd'
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Nochdem der Bundesfinonzhof im Urt.v. g.T.iglsseine Rechtsprechung
zur Froge des En,,zerbs im Rohmen der Erbouseinondersetzung geöndert
hotte, erklörten der Klöger und dos Finonzomt dos finonzgerichtliche
Verfohren in der Houptsoche für erledigt. Dem Klöger wurde durch
Beschluß die Holfte der Kosten des Verfohrens ouferlegt.

Dos Housgrundstück wurde vom Klöger im Juni 1gB5lür 640.000 DM ver-
kouft.

Der KlögerwirFf dem Beklogten vor, ihn im Moi1980 pflichtwidrig nichtouf
die steuerlichen Risiken hingewiesen zu hoben. Er behouptet, er hötte bei
Kenninis dieser Risiken von dem gesomten Vorhoben Abstond genom-
men, gemeinsom mii seinen Brüdern dos Housgrundstück veröußert,
dobeieinen Koufpreisonteilvon 140.000 DM erholten, diesen Betrog ols
Fesigeld ongelegt und so einen Gewinn erzielr derden Soldo ous den mit
dem Erwerb, der Renovierung, der Nutzung und der veröußerung des
Housgrundsiücks verbundenen Aufwendungen und Erlösen sowie
Gebro uchsvorteilen u nd steuerverg ü nstig u n gen u m 133.198,63 DM ü ber-
stiegen hötte.

Aus den Gründen:

Dem Berufungsgericht ist ollerdings im Ausgongspunkt dorin zuzustim-
men, doß der Beklogteverpflichtetwor; den Klögerim Zusommenhong mit
den in dos Fino nzieru n gsmodel I ein gesetzten Steuervorteilen u mfossend
zu beroten. Ein Steuerberoter; derfüreinen Mondonten ein Finonzierungs-
konzept entwirft und dobeikünftige steuerliche Vergünstigungen mit einbe-
ziehl,istverpflichtet, die steuerrechtliche Loge hinsichtlich dieserVergünsti-
gungen gewissenhoft zu prüfen und dem Mondqnten in diesem Zusqm-
menhong etwo erforderliche Hinweise oder Rotschlöge zu erteilen. Der
Steuerberoter hot diese Berotungspflicht grundsötzlich bereits bei der
Aufstellung des Finonzierungskonzepis zu erfüllen und dorf domit nicht
zuworten, bis derMondontihn beiderAusgestoliung derin dem Konzept
vorgesehenen Vertröge erneut konsu ltiert.

ob dem Berufungsgericht ouch dorin zu folgen ist, doß der Beklogte die
ihm obliegende Berotungspflicht verletzt hot, konn hier dohinstehen. Do
die vom Beklogten zugrunde gelegten Steuervorteile der totsöchlichen,
vom Bundesfinqnzhof inzwischen in seinem Urteilv. 9.7.19as BFHEI44,
366 : BSIBI I 985, 7 22; ebenso U rtei I v. 22. 9.1982 - lX R l5l84, FR l9BB, 35?
360) Horgestellten Rechtsloge entsprechen, könnie ihm eine pflichverlet-

zung nur donn zur Lost follen, wenn die Loge sich im Moi 19BO so dorge-
stellt hotte, do{J ein gewissenhofter Steuerberoter die Gewöhrung der
in Aussicht genommenen Steuervorteile für unsicher holien und seinen

geworden sein. Auch wenn die noch dem derzeitigen Soch- und
streitstond offene Froge, ob die Beklogten schon vor bzw. spöte-
stens zu dem Zeitpunkt derAuftrogsedeilung noch Art einer Sozie-
töt oufgetreten sind, zu verneinen sein sollte, so schlösse dos eine
vertrogsbeziehung des Klögers zu beiden Beklogten nicht ous.
ln diesem Foll könnte nömlich in den uniergemeinsomem Briefkopf
beider Beklogten on den Klöger gerichteten schreiben v.
2B.B.i9B0 und v. 30.i.l98l ein Angebot zv sehen sein, den
ursprünglich nureinem der Beklogten erteilten Auftrog nunmehrols
Sozietöt unter gemeinsomer verontwortung ouszuführen bzw. zu
Ende zu füh ren (zur Möglichkeit der nochtrög lichen siillschweigen-
den Einbeziehung eines neu hinzutretenden Sozius in ein Mon-
dotsverhöltnis vgl. BGH, tJrt.v.4.2.1gBB: WM l9BB,4S7 : Gl
l9BB,94l. Der Klöger könnte ein solches Angebot dodurch onge-
nommen hoben, doß er die betreffenden Arbeiten durch die wie
Sozien ouftretenden Beklogten ousführen ließ.

d. Die Froge, ob sich im vodiegenden Foll eine dervorstehend oufge-
zeigten Mog I ich keiten einer vertro g I ichen Bind u ng zwischen dem
Klöger und beiden Beklogten iotsöchlich verwirklicht hot, muß der
totrichterl ichen WU rdig u n g vorbeho lten bleiben.

3. Auf die von den Beklogten geltend gemochte Einrede der Veriöhrung
isi dos Berufungsgericht - von seinem Stondpunkt ous zu Rechi- nichJ
eingegongen. Diese Einrede konn einem etwoigen schodenersotz-
onspruch des Klögers nicht enigegengeholten werden. Noch $68
StBerG ver[öhrt ein schodenersoizo nspruch des Auftroggebers gegen
den Steuerberoier in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch entstonden ist. Diese Fristwor noch nicht obgeloufen, ols im
vorliegenden Rechtssireit die Klogeschrift om 9.3.1987 beim Lond-
gericht Münster einging und die Veriöhrung dodurch noch $ 2o9Abs. i,
s 2ll BGB i.V.m. $ 270 Abs.3zPo für die Douer des Rechtsstreits unter-
brochen wurde. Do die vom Klöger für dos JohrlgT}zu zohlende Ein-
kommensteuer, Kirchensteuer und Gewerbesteuer ersi durch die
Steuerbescheide vom Moi und Juli i9B6 endgültig festgesetztwurden,
wor ein etwoiger Schodenersotzonspruch des Klögers endgültig erst
mit der schlußbesprechung der vorongegongenen Betriebspr,;frng
Ende l9B5 entstonden (vgl. BGHZ 73,3631368,36g1:WM 1g7g,4li;
83,17 [20]:WM 1982, 367:GlB/12:Z\P1gB2,48 m. Anm. Gröfe;
96,29012961-WM 1986,261: Gl 1986,22: EWIR $ 68 StBerG l/86,
297 IGröleJ). Dorouf, ob der Klöger, wie die Beklogten behoupten,
bereits im Johre l98l die Unzulössigkeit der Rückloge noch $ 6 b ESIG
konnte, kommt es für die Froge der Veriöhrung nicht on. Dobei konn
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Hoftung des Steuerberoters
- Steuerrisiko

- Schoden

- Honororonspruch
(BGH Urt.v.30.1.1990 - XIZR 63/89)

offenbleiben, ob derim Schrifffum (Gröfe/Lenzen/Roiner, ooO, Rdn' B90l

vertretenen Meinung zu folgen ist, doß in Föllen, in denen die Steuer end-

gültig erst noch einer BeiriebsprÜfung fesigesetzt wird, die Veriöhrung

Jin"t Schodenersotzonspruchs gegen den Steuerberoter gleichwohl

schon vor der Schlußbesprechung beginnt, wenn der Mondont vorher

bereits den Fehler des Steuerberoters erkennt. Auch wenn dem zu folgen

wöre, konnten die Beklogien dorous fÜr sich nichts herleiten' lm vorliegen-

den Foll hot der Klöger nömlich nichtdurch dieAufnohme einer nichtoner-

kennungsföhigen [r.klog" noch $6b ESIG in seine Bilona sondern

dodurch einen Schoden erlitten, doß von der Möglichkeit der weiteren

Zuordnung seines GrundstÜcks zum Beiriebsvermögen kein Gebrouch

g"mochtwurde. Die Beklogten behoupten nicht, doß der Klögervon die-

sem Umstond bereits zu einem vor der Schlußbesprechung liegenden

Zeitpunkt Kenninis erholten hobe.

3. lst dos Steuerrisiko oufgrund geönderter BFH-Rechisprechung nicht

eingetreien, konn der Mondont nicht olle onderen Nochteile der wirl-

schäftlichen Disposiiion ouf den Sieuerberoier obwölzen.

4. Dem Honororonspruch des Sieuerberoters konn nichtderEinwond der

Arglist gem. $ 242 GBG entgegengeholten werden, wenn der Mon-

dont fui die dem Honororonspruch zugrunde liegende Tötigkeit

keinen Schodenersotz verlongen konn.

Zum Sochverholt:

Der Klöger wor mit seinen beiden BrÜdern Miterbe seiner im Mörz l9B0

versiorblnen Mutter. Zum Nochloß gehörle dos HousgrundstÜck D15

in A. Der Klögerwünschte dos HousgrundstÜckzu erwerben und onschlie-

ßend zu modernisieren und ließ sich von dem Beklogten ein Finonzie-

rungsmodell erstellen. Der Entwurf des Beklogten vom Moi 1980 berÜck-

sichtigte dievom Klögeron seine BrÜderzu leistenden Zohlungen und den

Modärnisierungsoufwond, soh die Aufnohme erheblicher Kredite vor und

stellte dem Klöger in Aussicht, do0 die lahrliche Belostung on Zinsen und

Tilgungen zur Hölfte ous Steuererspornissen finonziert werden könne.

Der Klöger okzeptierte dos Finonzierungskonzept des Beklogten, leitete

die KreJitoufnohme ein, erworb durch einen notoriellen Auseinonder-

setzungsvertrog mit seinen BrÜdern dos HousgrundstÜck gegen Aus-

gleichszohlungen von insgesomt280.000 DM und nohm die Modernisie-

rung des Houses in Angriff.

lm August 19BO beontrogte der Beklogte fÜr den KIöger unter Hinweis ouf

den Grunderwerb und begonnene Modernisierungsorbeiten die Eintro-

gung von Freibetrögen ouf der Lohnsteuerkorte wegen Verlusies ous

Vurri"trng und Verpochtung, erhöhter Absetzung und Finonzierungs-

oufwonds- Diesem Antrog wurde stottgegeben. Den ous gleichen

Gründen für lg8l gesiellten Antrog lehnte dos Finonzomt dogegen unter

Berufung ouf eine Entscheidung des Bundesfinonzhofs vom Z.l0.l9B0 ob,

weil es sich bei dem Ewerb von Erbonteilen im Rohmen der Erbouseinon-

derselzung um einen unentgeltlichen Erwerb hondle. Den hiergegen

gerichteten Einspruch wies dos Finonzomt zurÜck, worouf der Klöger

Kloge beim Finonzgericht K. erhob.

Porollel zu den Lohnsteuerverfohren erhob der Klöger EinsprÜche gegen

die entsprechenden Einkommensteuerbescheide fÜr l9B0 und l98l. Die

Entscheidung über die EinsprÜche wurde zunöchst wegen des beim

Finonzgericht K. bereits onhöngigen Verfohrens ousgesetzt.

Leitsotz:

Der Grundsoia doß der Hoftungsumfong durch den Schutzz,''ieck der

verletzten Pflicht begrenzt wird, gilt ouch im Verlrogsrecht'

Leitsötze (d.Verf.l,

l. Berücksichtigt der Steuerberoter in seinem Finonzierungskonzept

steuerliche Vergünsiigungen, so hot er ouf eWl. Risiken bei deren

Reo lisierung hinzuweisen.

2. Der Zweck der Belehrungspflicht besteht dorin, den Mondonten vor

dem Steuerrisiko und den dorous sich ergebenden Vermögensnoch-

teilen zu schützen (hier, Zinsnochteil wegen verspöieter Reolisierung

des Steuervorteilsl.
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Hoftung des Steuerberoters
- Steuerrisiko

- Schoden

- Honororonspruch
(BGH Urt.v.30.1.1990 - XIZR 63/89)

offenbleiben, ob derim Schrifffum (Gröfe/Lenzen/Roiner, ooO, Rdn' B90l

vertretenen Meinung zu folgen ist, doß in Föllen, in denen die Steuer end-

gültig erst noch einer BeiriebsprÜfung fesigesetzt wird, die Veriöhrung

Jin"t Schodenersotzonspruchs gegen den Steuerberoter gleichwohl

schon vor der Schlußbesprechung beginnt, wenn der Mondont vorher

bereits den Fehler des Steuerberoters erkennt. Auch wenn dem zu folgen

wöre, konnten die Beklogien dorous fÜr sich nichts herleiten' lm vorliegen-

den Foll hot der Klöger nömlich nichtdurch dieAufnohme einer nichtoner-

kennungsföhigen [r.klog" noch $6b ESIG in seine Bilona sondern

dodurch einen Schoden erlitten, doß von der Möglichkeit der weiteren

Zuordnung seines GrundstÜcks zum Beiriebsvermögen kein Gebrouch

g"mochtwurde. Die Beklogten behoupten nicht, doß der Klögervon die-

sem Umstond bereits zu einem vor der Schlußbesprechung liegenden

Zeitpunkt Kenninis erholten hobe.

3. lst dos Steuerrisiko oufgrund geönderter BFH-Rechisprechung nicht

eingetreien, konn der Mondont nicht olle onderen Nochteile der wirl-

schäftlichen Disposiiion ouf den Sieuerberoier obwölzen.

4. Dem Honororonspruch des Sieuerberoters konn nichtderEinwond der

Arglist gem. $ 242 GBG entgegengeholten werden, wenn der Mon-

dont fui die dem Honororonspruch zugrunde liegende Tötigkeit

keinen Schodenersotz verlongen konn.

Zum Sochverholt:

Der Klöger wor mit seinen beiden BrÜdern Miterbe seiner im Mörz l9B0

versiorblnen Mutter. Zum Nochloß gehörle dos HousgrundstÜck D15

in A. Der Klögerwünschte dos HousgrundstÜckzu erwerben und onschlie-

ßend zu modernisieren und ließ sich von dem Beklogten ein Finonzie-

rungsmodell erstellen. Der Entwurf des Beklogten vom Moi 1980 berÜck-

sichtigte dievom Klögeron seine BrÜderzu leistenden Zohlungen und den

Modärnisierungsoufwond, soh die Aufnohme erheblicher Kredite vor und

stellte dem Klöger in Aussicht, do0 die lahrliche Belostung on Zinsen und

Tilgungen zur Hölfte ous Steuererspornissen finonziert werden könne.

Der Klöger okzeptierte dos Finonzierungskonzept des Beklogten, leitete

die KreJitoufnohme ein, erworb durch einen notoriellen Auseinonder-

setzungsvertrog mit seinen BrÜdern dos HousgrundstÜck gegen Aus-

gleichszohlungen von insgesomt280.000 DM und nohm die Modernisie-

rung des Houses in Angriff.

lm August 19BO beontrogte der Beklogte fÜr den KIöger unter Hinweis ouf

den Grunderwerb und begonnene Modernisierungsorbeiten die Eintro-

gung von Freibetrögen ouf der Lohnsteuerkorte wegen Verlusies ous

Vurri"trng und Verpochtung, erhöhter Absetzung und Finonzierungs-

oufwonds- Diesem Antrog wurde stottgegeben. Den ous gleichen

Gründen für lg8l gesiellten Antrog lehnte dos Finonzomt dogegen unter

Berufung ouf eine Entscheidung des Bundesfinonzhofs vom Z.l0.l9B0 ob,

weil es sich bei dem Ewerb von Erbonteilen im Rohmen der Erbouseinon-

derselzung um einen unentgeltlichen Erwerb hondle. Den hiergegen

gerichteten Einspruch wies dos Finonzomt zurÜck, worouf der Klöger

Kloge beim Finonzgericht K. erhob.

Porollel zu den Lohnsteuerverfohren erhob der Klöger EinsprÜche gegen

die entsprechenden Einkommensteuerbescheide fÜr l9B0 und l98l. Die

Entscheidung über die EinsprÜche wurde zunöchst wegen des beim

Finonzgericht K. bereits onhöngigen Verfohrens ousgesetzt.

Leitsotz:

Der Grundsoia doß der Hoftungsumfong durch den Schutzz,''ieck der

verletzten Pflicht begrenzt wird, gilt ouch im Verlrogsrecht'

Leitsötze (d.Verf.l,

l. Berücksichtigt der Steuerberoter in seinem Finonzierungskonzept

steuerliche Vergünsiigungen, so hot er ouf eWl. Risiken bei deren

Reo lisierung hinzuweisen.

2. Der Zweck der Belehrungspflicht besteht dorin, den Mondonten vor

dem Steuerrisiko und den dorous sich ergebenden Vermögensnoch-

teilen zu schützen (hier, Zinsnochteil wegen verspöieter Reolisierung

des Steuervorteilsl.
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Nochdem der Bundesfinonzhof im Urt.v. g.T.iglsseine Rechtsprechung
zur Froge des En,,zerbs im Rohmen der Erbouseinondersetzung geöndert
hotte, erklörten der Klöger und dos Finonzomt dos finonzgerichtliche
Verfohren in der Houptsoche für erledigt. Dem Klöger wurde durch
Beschluß die Holfte der Kosten des Verfohrens ouferlegt.

Dos Housgrundstück wurde vom Klöger im Juni 1gB5lür 640.000 DM ver-
kouft.

Der KlögerwirFf dem Beklogten vor, ihn im Moi1980 pflichtwidrig nichtouf
die steuerlichen Risiken hingewiesen zu hoben. Er behouptet, er hötte bei
Kenninis dieser Risiken von dem gesomten Vorhoben Abstond genom-
men, gemeinsom mii seinen Brüdern dos Housgrundstück veröußert,
dobeieinen Koufpreisonteilvon 140.000 DM erholten, diesen Betrog ols
Fesigeld ongelegt und so einen Gewinn erzielr derden Soldo ous den mit
dem Erwerb, der Renovierung, der Nutzung und der veröußerung des
Housgrundsiücks verbundenen Aufwendungen und Erlösen sowie
Gebro uchsvorteilen u nd steuerverg ü nstig u n gen u m 133.198,63 DM ü ber-
stiegen hötte.

Aus den Gründen:

Dem Berufungsgericht ist ollerdings im Ausgongspunkt dorin zuzustim-
men, doß der Beklogteverpflichtetwor; den Klögerim Zusommenhong mit
den in dos Fino nzieru n gsmodel I ein gesetzten Steuervorteilen u mfossend
zu beroten. Ein Steuerberoter; derfüreinen Mondonten ein Finonzierungs-
konzept entwirft und dobeikünftige steuerliche Vergünstigungen mit einbe-
ziehl,istverpflichtet, die steuerrechtliche Loge hinsichtlich dieserVergünsti-
gungen gewissenhoft zu prüfen und dem Mondqnten in diesem Zusqm-
menhong etwo erforderliche Hinweise oder Rotschlöge zu erteilen. Der
Steuerberoter hot diese Berotungspflicht grundsötzlich bereits bei der
Aufstellung des Finonzierungskonzepis zu erfüllen und dorf domit nicht
zuworten, bis derMondontihn beiderAusgestoliung derin dem Konzept
vorgesehenen Vertröge erneut konsu ltiert.

ob dem Berufungsgericht ouch dorin zu folgen ist, doß der Beklogte die
ihm obliegende Berotungspflicht verletzt hot, konn hier dohinstehen. Do
die vom Beklogten zugrunde gelegten Steuervorteile der totsöchlichen,
vom Bundesfinqnzhof inzwischen in seinem Urteilv. 9.7.19as BFHEI44,
366 : BSIBI I 985, 7 22; ebenso U rtei I v. 22. 9.1982 - lX R l5l84, FR l9BB, 35?
360) Horgestellten Rechtsloge entsprechen, könnie ihm eine pflichverlet-

zung nur donn zur Lost follen, wenn die Loge sich im Moi 19BO so dorge-
stellt hotte, do{J ein gewissenhofter Steuerberoter die Gewöhrung der
in Aussicht genommenen Steuervorteile für unsicher holien und seinen

geworden sein. Auch wenn die noch dem derzeitigen Soch- und
streitstond offene Froge, ob die Beklogten schon vor bzw. spöte-
stens zu dem Zeitpunkt derAuftrogsedeilung noch Art einer Sozie-
töt oufgetreten sind, zu verneinen sein sollte, so schlösse dos eine
vertrogsbeziehung des Klögers zu beiden Beklogten nicht ous.
ln diesem Foll könnte nömlich in den uniergemeinsomem Briefkopf
beider Beklogten on den Klöger gerichteten schreiben v.
2B.B.i9B0 und v. 30.i.l98l ein Angebot zv sehen sein, den
ursprünglich nureinem der Beklogten erteilten Auftrog nunmehrols
Sozietöt unter gemeinsomer verontwortung ouszuführen bzw. zu
Ende zu füh ren (zur Möglichkeit der nochtrög lichen siillschweigen-
den Einbeziehung eines neu hinzutretenden Sozius in ein Mon-
dotsverhöltnis vgl. BGH, tJrt.v.4.2.1gBB: WM l9BB,4S7 : Gl
l9BB,94l. Der Klöger könnte ein solches Angebot dodurch onge-
nommen hoben, doß er die betreffenden Arbeiten durch die wie
Sozien ouftretenden Beklogten ousführen ließ.

d. Die Froge, ob sich im vodiegenden Foll eine dervorstehend oufge-
zeigten Mog I ich keiten einer vertro g I ichen Bind u ng zwischen dem
Klöger und beiden Beklogten iotsöchlich verwirklicht hot, muß der
totrichterl ichen WU rdig u n g vorbeho lten bleiben.

3. Auf die von den Beklogten geltend gemochte Einrede der Veriöhrung
isi dos Berufungsgericht - von seinem Stondpunkt ous zu Rechi- nichJ
eingegongen. Diese Einrede konn einem etwoigen schodenersotz-
onspruch des Klögers nicht enigegengeholten werden. Noch $68
StBerG ver[öhrt ein schodenersoizo nspruch des Auftroggebers gegen
den Steuerberoier in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch entstonden ist. Diese Fristwor noch nicht obgeloufen, ols im
vorliegenden Rechtssireit die Klogeschrift om 9.3.1987 beim Lond-
gericht Münster einging und die Veriöhrung dodurch noch $ 2o9Abs. i,
s 2ll BGB i.V.m. $ 270 Abs.3zPo für die Douer des Rechtsstreits unter-
brochen wurde. Do die vom Klöger für dos JohrlgT}zu zohlende Ein-
kommensteuer, Kirchensteuer und Gewerbesteuer ersi durch die
Steuerbescheide vom Moi und Juli i9B6 endgültig festgesetztwurden,
wor ein etwoiger Schodenersotzonspruch des Klögers endgültig erst
mit der schlußbesprechung der vorongegongenen Betriebspr,;frng
Ende l9B5 entstonden (vgl. BGHZ 73,3631368,36g1:WM 1g7g,4li;
83,17 [20]:WM 1982, 367:GlB/12:Z\P1gB2,48 m. Anm. Gröfe;
96,29012961-WM 1986,261: Gl 1986,22: EWIR $ 68 StBerG l/86,
297 IGröleJ). Dorouf, ob der Klöger, wie die Beklogten behoupten,
bereits im Johre l98l die Unzulössigkeit der Rückloge noch $ 6 b ESIG
konnte, kommt es für die Froge der Veriöhrung nicht on. Dobei konn
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nis unstreitig, doß oufgrund eines vom Klöger erteilien Auftrogs

Tötigkeiten für ihn entfoltet und mit ihm Über die Froge einer Ent-

nohre des Grundsiücks ous dem Betriebsvermögen Gespröche

gefuhrt wurden sowie für ihn der Johresobschluß zun 31.12.\978

erstellt worden ist. Sollien die Bekloglen zvr Zeit der Auftrogser-

teilung bereits in einer Steuerberoter-Sozietötverbunden gewesen

sein, Jo würde oufgrund der genonnten unstreiiigen Totsochen

feststehen, dof) sie beide Vertrogsporfner des Klögers woren. Bei

einer Sozietöt kommt dqs Mondotsverhöltnis grundsötzlich mit ollen

Sozien zustonde (so für Rechtsonwölte BGHZ 70,2471248,244:
W M197 B, 4ll; BG H, U rt. v. 4. 2. l 

gBB : WM l9BB, 45 7 : G''1988,9 4

und v.1O.3.l9BB:WM l9BB,986 lgBA:Gl 88,204 (LSl, ebenso

für Steuerberoter Gröle / Lenzen/Roiner, Steuerberoterhoftung,

2. Aufl., Rdn. 3Bl. lm vorliegenden Foll ist ollerdings streitig, wonn

der Aufirog erteili wurde und wonn die Beklogien eine Sozietöt

eingingen.

b. Auf die Froge, ob die Sozietöt der Beklogien bereits im Zeitpunkt

der Auftrogserteilung bestond, kommt es iedoch nichi in iedem

Folle on. Aus dem im Berufungsurteil in Bezug genommenen Akten-

inholt ergibt sich, doß folgendes unstreitig ist, Die Bilonz zum

3t.12.1g7}trögt die unterschrift des Beklogten zu 2 vndein siegel,

in dem die Nomen beider Beklogten genonntwerden. Ein Schrei-

ben on den Klöger vom 30.,|.1981, in dem die Ubersendung der

Bilonzen für lgZB und 1979 olsunmittelbor bevorstehend ongekürr-

digt wird, enthölt oufJer der Unterschrift des Beklogten zu 2 einen

BÄfkopf, der beide Beklogte mii der gemeinsomen Berufsbezeich-

nung ,,5t"rerberoter" oufweist. Dosselbe gilt fÜr ein Schreiben v.

28. B.l9B0, in dem der Klöger u. o. gefrogl wird, ob er eine weitere

Beorbeitung der BetriebsprÜfung fÜr dos Johr lgZB wÜnsche. Dos

legtdieAnnohme nohe, doß die beiden Beklogten im Zusommen-

hÄg mit der Erstellung der Johresbilonz des Klögers fÜr 1978

gegänUber dem Klöger noch Art einer Steuerberoter-Sozieiöt ouf-

!"ti"t"n sind. Angeh-örige rechts- und steuerberotender Berufe, die

legenüber einem Mondonten durch gemeinsome Briefbögen,

5rcrp"l oder Siegel den Anschein einer Sozietöt erwecken, mÜs-

,"n ,i.h on dem von ihnen gesetzten Rechtsschein festholten lossen

(so für Rechisonwölte BGHZ 70,24712491:wM1979,4ll; BGH,

Urt.v. 10. 3.l9BB :WM 1988, 986 IBA:GI l9BB, 204 (LS), ebenso

für Steuerberoter Gröfe/Lenzen/RoineL ooO, Rdn' 4O)'

c. Beide Beklogten können somit Vertrogsportner des Klögers hin-

sichtlich des Auftrogs zur Erstellung der Johresbilonz lv 1978

Mondonten dorouf hinweisen mufiie. Selbsiwenn dos der Foll gewesen

sein sollte, würde ein Schodenersotzonspruch des Klögers, wie die

Revision mit Recht geltend mocht, doron scheitern, doß der von ihm

behouptete Schoden oußerholb des Zurechnungszusommenhongs der

vom Beklogten verletzten Berotungspflicht löge'

Für den Bereich der deliktischen Hoftung und onderer gesetzlicher Hof-

tungsvorschriften ist ollgemein onerkonnt, doß ein Schoden nur donn zu

erseizen ist, wenn er in den Schutzbereich der verletzten Vorschrift föllt.

Dos ist donn der Foll, wenn es sich um Folgen hondelt, die im Bereich der

Gefohren liegen, um deretwillen die Rechtsnorm erlossen wurde' Noi-

wendig ist ein innerer Zusommenhong mit der d-urch den Schödiger

geschJffenen Gefohrenloge, nicht nur eine blofi zuföllige öußere Verbin-

iung (senotsurieil vom 10.10.1989 - Xl ZR 130/88, WM 1989,1799

m.w.Nochw.l. Diese Grundsötze gelten ouch fÜr Schodenersotzon-

sprüche wegen derVerletzung vertroglicher Pflichten; ouch hier höngt die

drsorzpflicht des schödigers dovon ob, doß die verletzte vertrogspflicht

dos Entstehen von Schaden der eingetretenen Art verhindern sollte

(Grunsky in MünchKomm, 2. Aufl. BGB Vor 9249 Rdn. 45 m.w.Nochw.).

lm vorliegenden Foll hötte der Zweck einer etwoigen Vertrogspflicht des

Beklogte-n zur Unierrichtung des Klögers Über die mit dem Erwerb des

GrunJsücks ous ciem Nochioß verbunderrei, sieuei'lichen Risiken doi'in

besionden, den Klögervor einem möglichen Eintritt dieser Risiken und den

dorous sich ergebenden Vermögensnochteilen zu schützen. Sinn und

Zweck einer soLhen Pflicht wöre es dogegen nicht gewesen, den Klöger

vor Vermögensdispositionen zu bewohren, die sich ous onderen ols

steuerlichen GrU ndun o ls widschoftl ich nochteilig hero usstel len wÜ rden.

Dos Risiko einer steuerlichen Nichtonerkennung der Entgeltlichkeit des

Grundstückserwerbs ous dem Nochloß ist im Ergebnis gerode nicht einge-

treten. Der Klöger erholt olle Sieuervorteile, die ihm der Beklogte in Aus-

sicht gestellt hät. Der unterlossene Hinweis des Beklogien ouf dos im

Ergeb-nis nicht eingetreiene Risiko konn doher nicht dozu fÜhren, doß der

Käger olle Nochteile, die seine Entscheidung fÜr eine bestimmie Vermö-

geÄonloge im Vergleich zu einer onderen denkboren Anlogeform on-

leblich rit ri.h gebrocht hot, ouf den Beklogten obwölzen dÜrfte.

Dos Berufungsgericht stützt ollerdings seine Uberzeugung von der hohen

Wohrscheinlichkeit eines dem Klöger entstondenen Schodens unter

onderem dorouf, doß,,ouch die dem Klöger entgongenen Zinsnochteile,

ouf die er in der Berufungsinstonz ebenfolls die Kloge gestÜtzt hot, im ein-

zelnen zu errechnen" seien. Dos rechtfertigt iedoch schon desholb keine

ondere Beurteilung, weil derortige Zinsnochteile vom Klöger nicht hin-

reichend substo niiiert vorgeiro gen worden si nd'
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Von Zinsnochteilen infolge verspöteter Reolisierung der vom Beklogten
in ,Aussicht gestellten Steuervorteile hotte erstmols dos LondgerichJ in
seinem Urteil gesprochen. Demgegenüber hot der Beklogte in seiner
Berufungsbegründung gerügt, doß der Klöger einen Zinsverlust oder
Mehrkosten einer Finonzierung nicht geltend gemocht hotte, und hot
oußerdem im einzelnen dorgelegt, worum deror-tige Nochteile noch
seiner Ansicht nicht entstonden sein können. Der Klöger hot in der Beru-
fungserwideru ng n ichts zu den o ngeblichen Zinsnochteilen vorgetro gen,
sondern lediglich die Ausführungen des londgerichtlichen üteils-zur
Entstehung eines Schodens pouschol ols zutreffend bezeichnet. ln der
mündlichen Verhondlung vor dem Berufungsgericht hot derVertreter des
Klögers donn erklört, er moche ,,den vom LG ongeführten Mindest
schoden (Zinsverlust) ouch zum Gegenstond der Kloge,l

Noch olledem fehlt es on einem Vortrog des Klögers, worin im einzelnen
d ie o n g ebl ichen Verzögeru n gsschö den o us d er verspöteten Gewö h ru n g
von Steueryorteilen liegen sollen. Vom Vorliegen solcher Nochteile ols
Bestondteildes dem Klögerongeblich entstondenen Schqdens konn des-
holb nichtousgegongen werden. Es konn doherdohinstehen, ob ein der-
ortigerSchodenbestondteil noch in den Schutzbereich dervom Beklog-
ten mög I icherweise verletzten Berotu n gspflicht fo I len wü rde.

Zur Widerkloge ( Honoro ronspruch I

l. Dos Berufungsgericht hot die Abweisung der widerkloge mit der
Begründung oufrechterholten, dem Honororonspruch des Beklogten
stehe die Einrede der ollgemeinen Arglist noch$242 BGB entgeten.
Die vom Beklogten geltend gemochten Gebühren beruhten oulseiner
Totigkeit vor dem Finonzomt und dem Finonzgericht. Diese Totigkeit
hobe ousschließlich der Minderung des vom Beklogten zu vertreten-
den Schodens gedient. lhrer hötte es noch derAnsicht des Berufungs-
gerichts nicht bedurlt, wenn der Beklogte den Klöger zutreffend beio-
ten hötte.

2. Diese Ausführungen holten ous dem gleichen Grund wie die[enigen
zur Begründetheit des Klogeonspruchs revisionsrechtlicher prüfung

nicht stond. Do der Klögel wie oben dorgelegt, vom Beklogten keinen
Schodenersotz wegen fehlerhofter steuerlicher Berotung verlongen
konn, konn er den Honororonsprüchen des Beklogten nicht den Ein-
wond der ollgemeinen Arglist noch $242 BGB entgegensetzen.

des Klögers zutrillt,eine spötere Veröußerung des Grundstücks sei
nicht geplont gewesen. Die Beweislost trifft hier die Beklogten.
Dos Grundsiück wurde in der Zwischenzeit unstreitig nichiver-
öußert. Für konkrete Veröußerungsobsichien des Kogärs ist nichts
vorgetrogen. Bei Kenntnis einerseits der wohlmoglichkeit zwi-
schen Entnohme des Grundstücks ous dem Betriebsvermögen und
Beibeholtung ols gewillkurtes Betriebsvermögen sowie ondur"n
seits der Unmoglichkeit, die steuerlichen Nochteile einer Entnohme
durch eine Rückloge noch $ 6 b ESIG zu vermeiden, wöre es doher
für einen Koufmonn in der Loge des Klögers obiektiv vernünftiger
gewesen, dos Grundstück im Betriebsvermögen zu belossen. Ö",
Nochweis, doß der Klögersich beizutreffendLr Unterrichtung und
Berotung durch die Beklogten gleichwohr zur Entnohme des
Grundstücks ous dem Betriebsvermögen entschlossen hötte,
obliegt doher den Beklogten. Noch gefestigter Rechtsprechung
d es Bu n des g erichts h ofs trö gt derienige, dervertro glictre Aufklö--
rungs- und Berotungspflichten verletzt hot, im Streitfqll die Beweis-
lost dqfü[ doß der schoden ouch ohne die pflichtverletzung einge-
treten wöre, weil der Geschödigte sich über die ous der Aufklörung
und Berotung folgenden Bedenken hinweggesetzt hoben würdä
( BG HZ 6i, ll B ll21 {+.1: WM 197 3, 1O1S ; 64, 46 [5ll : WM 197 S, 64 S ;
72,92[]06] : WM 1978,1038; 94, 31bt363l; BGH, Urr. v. l. lO. lgBZ: WM 1987,1520 [15231: Gl l9BB, lOOl. Ebenso rrogen hier die
Beklogten die Beweislost dofür, doß bei dem Klöger im Hin blick ouf
seine besonderen unternehmerischen plöne Umstönde vorlogen,
oufgrund deren ein Verholten entsprechend dem ihm geg"be-n"n
Rot richtig gewesen wöre.

2. Dos Berufungsgericht ist - von seinem stondpunkt ous zu Recht - ouf
die Vertrogsbeziehungen der Porteien und insbesondere ouf dos Ver-
holtnis der Beklogten zueinonder nicht nöher eingegongen. Noch
dem derzeitigen soch- und sireitstond konn fur käinen Jer beiden
Beklogten ousgeschlossen werden, doß er hinsichtlich der Erstellung
d er J o h resb ilonz zu m 31.12.197 B i n vertro g I ich e n Bezie h u n g e n m it de Ä
Klögerstond und die Unterlossung dergebotenen Aufklörung uberdie
steuerlichen Moglichkeiten zu vedreten hot. Es spricht im Geglnteilviel
dofur; doß beide Beklogten verfroglich zur Erstellung derJohresbilonz
und domitouch zu derim Zusommenhong domitgeLotenen Berotung
des Klögers verpflichtet woren.

o. Zwischen den Porteien ist ungeochtet oller Meinungsverschieden-
heiten dorüber, wer von den beiden Beklogten imLinzelnen vom
Klöger beouftrogtwurde und für ihn tötig glworden ist, im Ergeb-
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Ein Schoden des Klögers löge donoch nichtvo[wenn erdos Grund-

stück in der Zwischenzeil veröußert hötte oder zumindest beobsich-

tigte, dies in obsehborer Zukunft zu tun, und wenn eine derortige

Veröußerung im Folle der Beibeholtung des GrundstÜcks im

Betriebsverrög"n zu einer Aufdeckung und Versteuerung deutlich

größerer stiller Reserven geführt höfe, qls es bei der Entnohme zum

31.12.1978der Foll wor. Die Beklogten hoben oberweder vorge-

trogen, doß eine solche Veröußerung stottgefunden hötte, noch

doß der Klöger gegenwödig fur die obsehbore Zukunft eine Ver-

öuflerung beobsichtige. Die MOglichkeit, doß es in ferner Zukunft

einmol zu einer Veröußerung des GrundstÜcks kommen könnte,

konn es dogegen nicht rechtfertigen, wegen der donn denkboren

Steuerschödlichkeit einer fortdouernden Zugehörigkeit des

Grundstücks zum Betriebsvermögen einen Schoden ous der tot-

söchlich bewirkten Entnohme zum 31.12.1978 zv verneinen. Dos

verbietet sich schon desholb, weil die kÜnftigen Einkommensver-

höltnisse eines Sieuerpflichtigen sich grundsöizlich einer sicheren

Prognose eniziehen und weil es dorüber hinous ongesichts der

Schwonkungen der Grundsiückspreise sowie der durch Alterung

und Abnutzung eintretenden Wertminderung von Geböuden völ-
r. lfi r-r ^t^ ..- -l :^ ...^l^L^* I l*f^^^ L.^i ^i^o. Lii^{ti^o^
llg urlggwllJ l5l/ uu ullu lllvvttlLllslll \.,'llll\rrrv ver vrrrvr r\vr

VLrö ußeru n g stil le Reserven o ufgedeckt wü rden. Do bei ist o u ch zu

berücksichtigen, doß bei wirtschoftlicher Betrochtung die Vermei-

dung eines künftigen Steuernochieils einen in derVergongenheit

totsöchlich eingetreienen Steuernochteil nur oufwiegt, wenn der

vermiedene Nochteil die HOhe des bereits eingetretenen Noch-

teils zuzüglich einer ongemessenen Verzinsung erreicht.

b. Der dem Klöger durch die Entnohme des GrundstÜcks ous dem

Beiriebsvermögen entsto ndene Scho den wö re n icht o uf d ie feh ler-

hofte Berotung zurückzuführen, wenn der Klöger sich ouch bei

zutreffender Berotung zu dieser Entnohme entschlossen hötte.

Dovon könnte mon ousgehen, wenn der Klöger zur Zeil der Auf-

stellung der Bilonz zum 31.12.1928 beobsichtigt hötte, sich die

Moglichkeit einer spöteren Veröußerung des GrundstÜcks ohne

donn eintretende steuerliche Nochteile ouch um den Preis eines

olsbold eintreienden steuerlichen Mehroufwonds offenzuholten.

Dos steht indessen noch dem gegenwörligen Soch- und Streit-

stond nicht fest. Die Porteien hoben zu diesem Punkt gegensötz-

liche Behouptungen oufgestellt. Dos Berufungsgericht hot es im

Rohmen seiner Ausführung en zv Froge der Pflichverletzung der

Beklogten ousdrücklich dohinstehen lossen, ob die Behouptung

Strofrechtliche Unlreue
- Rechtsonwoltsmondot
(OLG Korlsruhe Beschl.v. 30. B.l9B9 - 

'l Ws 60/89, NSIZ 1990, 821

Leitsötze (d.Verf.),

l. Wird ein Rechtsonwoli onloDlich eines Verkehrsunfolls von seinem

Mondonten mit der Geltendmochung von Schodenersotz- und

Schmerzensgeldonsprüchen beouftrogt, liegt ein Treuverhöltnis i.S.

von $ 266 SIGB vor.

2. Die Treupflicht des Rechtsonwolts umfoßt sowohl seine Tötigkeit

gegenüber dem SchAdiger - dessen Versicherung ols ouch seine

Vurpfli.htrng, empfongene Zohlungen umgehend on seinen Auftrog-

geberweiteizuleiten. Eine Aufspoliung in ein Tötigwerden noch oußen

äls eine noch $266 SIGB strofbewehrte Treupflicht und eine die ols-

boldige Auskeh r erholtener Gelder on seinen Mo ndonten umfossende

blofle Schuldnerpflicht ist in derortigen Föllen nicht möglich (Einschrön-

kung von BGH, NSIZ 1986,36.l : NSIE Nr. l zu 9266 SIGB).

3. Ein Vermögensnochteil i.S. von 9266 SIGB in Form einer konkreten

Vermögensgeföhrdung konn ouch bereiis donn ongenommen wer-

den,wänn ous den Gesomtumstönden zu schließen ist,doß derRechts-

onwolt eingenommene und für sich einbeholtene Gelder seinem

Mondonten endgültig vorentholten will.

Aus den Gründen:

lm Totsöchlichen loßt sich dos dem Angeschuldigten vorgeworfene Ver-

holten - von den Besonderheiten iedes Einzelfolles obgesehen, ouf die

noch unter C. und D. nöher eingegongen wird - dohingehend zusom-

menfossen, doß er von seinen Mondonten Überwiegend zur Geltend-

mochung von Schodenersotz- und SchmerzensgeldonsprÜchen ous

Anloß von Verkehrsunföllen beouftrogt wurde und donoch ouch die

Regulierungsverhondlungen oufnohm. Noch Eingong von Zohlungen ouf

,u'Ä"r KonJo beim Posigiroomt K. verblieben die Gelder iedoch, obwohl

sie durchweg ouf dem Kostenblott der ieweiligen Hondokte ols durch-

loufende Gelder kenntlich gemocht worden sind, ouf seinem loufenden

Geschöftskonto und wurden teilweise Überhoupt nicht bzw. verspötet

und/oder nur in Teilbetrögen on die Mondonien ousgezohlt, wobei in
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Extremföllen die Zeit anrischen Eingong ouf seinem Konto und Auskehr
der Gelder on die Mondonten über li/z Johre betrug. Mitteilungen von
eingegongenen Zohlungen erhielten die Auftroggeber nur sporodisch,
eine Abrechnung von obgewickelten Auftrögen erfolgte ebenfolls nur in
Einzelföllen. Verschiedentlich wurden Mondonten, die noch dem Stond
der Angelegenheit nochfrogten, bewuDi getöuscht bzw. zumindest mit
Ausflüchten hingeholten. Wiederholt kom die Auszohlung der schon
Monote zuvor erholtenen Gelder nur ouf lntervention Dritter zustonde.

Dieses Verholten des Angeschuldigten begründet über die von der StrK
bereits eröffneten Fölle hinous in zohlreichen weiteren Föllen (vgl. noch-
folgend C.) den hinreichenden Verdocht ($203 StPol der Untreue noch
9266 stcB. Entgegen derAuffossung des LG ist noch Ansicht des Senots
vom Bestehen einerTreupflicht, deren Verletzung durch die vorgenonnten
Verholtensweisen und dem Eintritt eines Vermögensnochteils bei den
Mondonten ouszugehen, deren lnteresse der Angeschuldigte zu
betreuen hotte.

I . ... Noch inzwischen wohl gonz einhelliger Meinung hot der Anwolts-
vertrog eine entgeltliche Geschöftsbesorgung i.S. von $625 BGB
zum lnholt, wobei in den zu entscheidenden Föllen der Tötigkeit des
Rechtso nwolts ein Dienstvertrqg zugrundeliegt {vg l. Borg m o n n / H o u g,
Anwoltspflichten/Anwoltshoftung, Hdb. fur die Proxis, 1979, Kop. lll
$ B l.l. Beider Bestimmung von lnholtund Umfong derTreuobrede istouf
die ieweilige vereinborung und deren noch Treu und Glouben vorzu-
nehmende Auslegung obzustellen (BGH, Urt.v. 30..l0.1985, StV 1986,
204: NSIZ 1986,361 [: NSIE Nr.lzvg266StGB]1. Donoch erhieltder
Angeschuldigte von seinen ieweiligen Mondonten den Auftrog, die
ihnen zustehenden Ansprüche gegenüber dem Schödiger ban
gegenüber dessen Hoftpflichversicherung zu verfolgen und dem
Mondonten die zustehenden Gelder zu verschoffen, um ouf diese
Weise die durch dos Schodenereignis bewirkte Vermögensminderung
wieder ouszugleichen. Diese vom Angeschuldigten übernommene
Tötigkeit, die ouch lnformotions- und Rechnungslegungspflichten ent-
hölt, beinholtet eine Wohrnehmung von nicht unbedeutenden Vermö-
gensinteressen ols zentroles Anliegen (Rechtsprechung) und stellt sich
gleichermoßen ols Gorontieerklörung des Angeschuldigten für dos
lnteresse des ieweiligen Mondonten dor, die durch dos Schoden-
ereignis eingetretene Vermögenseinbu0e wieder ousgeglich en zu
erholten (Literotur).

2. Noch Ansicht des Senots ist es bei den im vorliegenden Verfohren
onzutreffenden Follgestoltungen nicht möglich, den dem Angeschul-

Gesichtspunkt könnte ollenfolls fur die Froge eines ous der pflicht-

verletzung entstondenen Schodens (vgl. dozu unter ll. lol Bedeu-
tung hoben. Selbst wenn beide Lösungsmöglichkeiten grundsötz-
lich gleichwertig gewesen sein sollten, so würde dies nichts doron
öndern, doß der Klöger ouf die zweite Möglichkeir pflichMidrig
nicht hingewiesen wurde, sondern mon ihm im Gegenteilunzutref-
fend erklörte, dos Grundstück scheide mit der Nutzungsönderung
zwongslöufig ous dem Betriebsvermögen ous. Ebenso löDtsich der
Umstond, do0 eine vom Finonzomt spöter nicht onerkonnte Rück-
loge noch 0 6 b ESIG ols solche keinen Schoden verursocht hot, die
Pflichturid rig keit der u nzutreffenden Erklö ru n g ü ber d ie Mog lich keit
einer solchen Rückloge unberührt.

3. Noch ollem konn die Zurückweisung der Berufung des Klögers mit der
Begründung des Berufungsurteils nicht oufrechterholten werden.

ll. Dos ongefochiene urteil leßt sich ouch nicht mit onderer Begründung
rechtfertigen.

l. Noch dem dezeitigen Soch- und Streitstond ist nicht ouszuschließen,
dofl dem Klöger infolge der fehlerhoften Berotung ein schoden ent-
stonden ist.

o. An einem schoden würde es fehlen,wenn den durch die Entnohme
des Grundstücks ous dem Betriebsvermögen totsöchlich entston-
denen steuerlichen Nochteilen ondere Nochteile in zumindest
gleicher Höhe gegenüberstünden, die im Folle einer Nichtent-
nohme des Grundstücks eingetreten oder zu erworten wören. ln
diesem Follwöre die Entnohme im Ergebnis nicht nochteilig. Dos
Berufungsgericht führt ous, die Entnohme ous dem Betriebsver-
mögen und die Beibeholtung ols gewillkurtes Betriebsvermögen
seien grundsotzlich gleichwertig, beide Modelle hötten Vor- und
Nochteile, die vom Steuerpflichtigen ieweils persönlich obzuwö-
gen seien und, wie die Proxis zeige, unterschiedlich obgewogen
würden. Diese ollgemeinen Erwögungen reichen nicht ous, um im
vorliegenden Folleinen schoden durch die Entnohme des Grund-
stücks ous dem Betriebsvermögen zu verneinen. Hier kommt es
nicht ouf eine etwoige grundsötzliche Gleichwertigkeit beider
Gestoltungsmoglichkeiten on, sondern ollein dorouf, ob es für den
Klöger ongesichts der bei ihm vorliegenden konkreten Gegeben-
heiien steuerlich günstiger oder ungünsiiger gewesen wöre, dos
Grundstück im Betriebsvermögen zu belossen.
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vermögen mochen. Er bestimmt ober den Umfong seines Ge-

werbeLetriebes in der Regel selbst. Obwohl noch der Sysiemotik

des Ei n kom mensteuerrechis Ei n kÜ nfte o us Gewerbebetrieben u nd

solche ous Vermietung und Verpochtung unterschieden werden

(vgl. $2 Abs. I Nr. 2 und 6 ESIG sowie S$15-Z ESIG einerseits und

ggZl, Zlo ESIG ondererseits), konn ein Koufmonn doher Miet
wohngrundstücke iedenfolls donn zum Betriebsvermögen

mochen, wenn er domit den Chorokter seiner Betötigung ols

Gewerbebetrieb nicht enischeidend in Richiung ouf eine Vermö-

gensnutzung im nichtgewerblichen Bereich veröndert (BFH, Urt.v.

lO.tZ.pOq: BSTBI I I I 1965, 377 137 Bl; vg l. o uch Ei n kom mensteuer-

Richtlinien Abschnitt 14 Abs. 3 Sotz 41. Diese Grenze konn unter

Umstönden überschritten sein, wenn ein gröfierer Komplex von

Mietwohnhöusern in einen sowohl noch dem Kopitol ols ouch

noch dem Gewin n kleinen gewerblichen Betrieb ei n g ebro cht wird

tBFH ooO). Noch diesen Grundsötzen hötte im vorliegenden Foll

dos Grundstück ouch noch dem AbrifJ der Tonkstellengeböude

und der Bebouung mit Hotel, Goststötte und Mietwohnungen

gewillkürtes Betriebsvermögen bleiben können, wenn es in der

6ilonr entsprechend ousgewiesen worden wöre. Der Chorokter

cjes Gewerbebeiriebes wöre nömiich durclr die l"l,.iizi:ngsönde-

rung des Grundstücks nicht entscheidend in Richtung ouf eine Ver-

mögensn utzu n g i m n ichtgewerblichen Bereich verö n dert worden.

Dos ergibt sich dorous, doß zum Betrieb des Klögers oußer dem

hier interessierenden GrundstÜck neun weitere Tonkstellen ge-

hörten.

bb. Ein weiterer Berotungsfehler liegt dorin, doß dem Klöger die Bil-

dung einer Rückloge noch $6b ESIG empfohlen wur{e, obwohl

dieser Rot mit der Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs unverein-

bor wor. $6b ESIG ist im vorliegenden Foll nicht unmittelbor

o nwend bo r, wei I dos Gru ndstÜck nicht verö ußert worden ist. Auch

eine entsprechende Anwendung ouf den Foll des Ausscheidens

eines Wirtschoftsgutes ous dem Betriebsvermögen infolge Ent-

nohme kommt noih d". sinn und Zweck der vorschrift, wie der

Bundesfinonzhof bereits entschieden hotre (BFHE l0B, ]59 []6ll),

nicht in Betrochi.

c. Entgegen derAnsicht des Berufungsgerichts konn.eine Pflichfuer-

l"t^nl nicht mitder Begründung verneintwerden, beide Lösungs-

moglichkeiten, nömlich die Ubernohme des GrundstÜcks in dos

Privätvermögen und seine Behondlung ols gewillkÜrtes Beiriebs-

vermögen, seien grundsAtzlich gleichwertig gewesen. Dieser

digten ieweils erteilten Auftrog oufzuspolten in ein fütigwerden noch

ou0"n gegenüber Schodiger/Versicherung ols eine Über $ 266 SIGB

strofbewehrte Treupflichi einerseits und ondererseits in eine die umge-

hende Weiterleiiung/Auskehr empfongener Gelder on den Mondon-

ten umfossende bloße Schuldnerpflicht. Die Entscheidung des 2' Strof-

senots des BGH vom 30.]0.]985 (ooOl, die im dort enischiedenen Foll

eine derortige Differenzierung zwischen Treupflicht und bloßer Schuld-

nerpflicht u-g"norren hot, bedorf einschrönkenderAuslegung und

steht desholb nicht enigegen.

o) Legt mon die vom Angeschuldigien mit dem ieweiligen Mondonten

ge-schlossene Vereinborung und den Vertrogsanreck - Verfolgung

Jer Ansprüche und Verschoffung der Gelder - zugrunde, so mon-

gelt es bereits on einer einleuchtenden BegrÜndung fÜr eine Auf-

spoltung und Differenzierung im vorgenonnten Sinne. lnsbesondere

ous deiSicht des Mondonten, des Treugebers, mocht es keinen

wesentlichen Unterschied, ob der beouftrogte Rechtsonwolt gor

nichts unternimmt und desholb seinen Verpflichtungen zuwider-

hondelt oder zwor zunöchst tötig wird und Zohlungen durch den

ieweiligen Schadiger/Versicherung erwirkt, die Gelder iedoch fÜr

sich einbehalt. ln beiden Föllen bleibt fÜr den Mondonten ols

E,^ohni" Ä^ß o'.r' r{ eeinem ,schoden ..sitzen bleibt'1 derVermöoens-Lr v9vl ttJt vvtr

oÄgleich, den ihm derAngeschuldigte ols Treunehmer beschoffen

sollte, noch wievoroussteht. Sein Vertrouen in seinen Goronien wird

im letztgenonnten Foll sogor besonders enttöuscht, weil dieser die

oufgrund der Mondotierung erholtene BefugnisfÜreigene Belonge

ousgenutzt hot. Es liegt eine vom 5. Sirofsenot des BGH (BGHSI B,

2Vl lin einem Foll der obredewidrigen Verwendung eines Bou-

kostenzuschussesl ols Treupflichtverletzu ng bewertete, vergleich-

bore Konstelloiion vor: Eine Übernommene, noch lnholt und Umfong

der onvertrouten Vermögensinteressen einheitliche Verpflichtung

könne nicht - unfer Anwendung bÜrgerlich-rechtlicher Grundsötze -
in strqfrechtlich verschieden zu beurteilende Einzelverpflichtungen

zerlegt werden, ohne doß sie ihren Sinn verliere. Entscheidend sei

ollein, doß dos vereiielt werde, wos der Geldgeber erkennbor mii

der Hingobe des Geldes bezweckt hobe. FÜr die im vorliegenden

Foll zu äntscheidende Froge konn ebenfolls nur eine einheitliche

Betrochtungsweise Sinn und Zweck der Beouftrogung in der gebo-

ienen Weise berÜcksichtigen'

Bereits diese Uberlegungen sprechen desholb noch Ansicht des

Senots gegen eine Aufspoliung und fÜr die Annohme eines ouch

die Auszohlung empfongenen Geldes entholtende Vermögens-

betreuungspflicht des Angeschuldigten.
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b. ln den Föllen, in denen der Angeschuldigte neben schodeners ol/,or-
derungen ouch mit der Geltendmochung von schmerzensgeld noch
sB47 BGB beouftrogt wor, kommt ein weiierer Gesichtspunkt hinzu.
Die Funktion von schmerzensgeldzohlungen besteht u.o. ouch dorin,
einen m oteriel len Ausg leich f ü r ein g etretene Lebenserschweru n gen zu
gewöhren und dem Verletzten ouf diese Weise zurWiederherstellung
seines beeintröchtigten Selbstwertgefuh ls zu verhelfen (vg l. Soergel-
zeuner, BG B-Kom m., ll. Auf l. [l9Bs], $ 84z An m. 12). wen n dos Verho lten
eines m it der Du rchsetzu n g dero rtiger Ansprüche beo uftro gten Rechts-
onwolts sich dohingehend ouswirkt, doß die Geldergor nilhtoder nur
mit z.T. großer Verspötung on den Verletzten gelongen, donn ist nicht
n u r der Zweck eines Sch merzensgeldo nspruchs noch h o ltig gefö h rdet,
sondern ouch die mit der ubernohme des Mondots tegründete
Treu pfl icht gegen ü ber dem Auftro g geber verletzt.

c. Dervom BGH im urt.v.30.l0.l9B5 {ooO)entschiedene und vom LG in
der ongefochtenen Entscheidung in erster Linie zugrundegelegte Foll
liegt in wesentlichen Punkten onders ols die hierzuteurteillndän Ver-
holtensweisen des Angeschuldigten. Die BGH-Entscheidung behon-
delt die Abwicklung eines bereits beendeten Aufirogsverhöltnisses.
lnfolge der erteilten Abrechnung wor die Mondontin dorüber unter-
richtet, welche Forderung ihr zustond. Dogegen hotten im vorliegen-
den Verfohren die Mondonten in oller Regel keinerlei Kenntnis vonl"n
ihnen zustehenden summen, weil sie vom Angeschuldigten über den
Stond seiner Bemühungen im unkloren gelossen wurden und dieser in
der Regel keine Abrechnung erteilt hot. Dos überwiesene Geld blieb
desholb monotelong, teilweise sogor über I Johr hinous ouf seinem
Konto und wurde so behondelt, ols ob es ihm zustünde. Dovon, doß der
Treunehmer (der Angeschuldigtel ollen von der Treuobrede umfoDten
Aufgoben nochgekommen ist, lediglich die Verwirklichung des Her-
ousgobeonspruchs des Mondonten nicht sogleich erfullt und dodurch
dessen Reolisierung verzögerl hot (BGH, oool, konn vorliegend des-
holb keine Rede sein. lm Gegenieil ist der Bereich erreicht,len ouch
Fronzheim (stv1986,409,4101im Ergebnis einer Bewertung ols Untreue
zugönglich onsieht, weil ,,die lohrelonge NichtobrechnJng den Ver-
docht einer verwendung von Fremdgeld fur eigene Zweckl begrün-
dei'lAllerdings zeigt sich noch Ansicht des senots hier deutlich, wie
frogwürdig die ouch von Fronzheim im Anschluß on die BGH-Entschei-
dung vorgenommene Aufteilung in Treupflichten und bloße schuld-
nerpflichten ist. Denn wenn die Nichtherousgobe empfongenen Gel-
des ols solche keine Treupflichverletzung dorstellt, donn konn sich
ouch ous bloßem Zeitoblouf schwerlich etwos onderes ergeben.

198.804,- DM nebstZinsen zu verurteilen. Die Beklogien sind der Kloge
entg egen getreten. Jeder von i h n en hot bestritfen, Vertro gspo rtner des
Klögers hinsichtlich der Erstellung der Johresbilon, =u^ 31.j2.1g78
gewesen zu sein. lm übrigen hoben sie gemeinsom geltend gemocht,
es liege weder ein Berotungsfehler noch ein Schoden des Klögers vor,
und sich hilfsweise ouf die Einrede der Veriöhrung berufen.

Aus den Gründen:

2. l.o .....

b. Die gegenüber dem Klöger bestehende Berotungs- und unterrich-
tungspflicht wurde in zwei Punkten nicht erfüllt.

oo. Der Klöger wurde zum einen nicht dorouf hingewiesen, doß dos
Grundstück ungeochtet der beobsichtigien oder bereits in Angriff
genom menen N utzu n gsö n deru n g ols gewillkürtes Betriebsvermö-
gen in seinem Betriebsvermögen verbleiben konnte. Beider Bero-
tung des Klögers ging mon im Gegenteil, wie ein undotierter, im
September l9B0 diktierterAktenvermerk eines der Beklogten zeigt
und dos vedeidigungsvorbringen der Beklogten im vorliegenden
Rechtsstreit bestötigt, dovon ous, doß die Nutzungsönderung dos
Ausscheiden des Grundstücks ous dem Betriebsvermögen
zwongslöufig noch sich ziehe. Dieser Ausgongspunkt wor fehler-
hoft.

Dos Einkommensieuerrecht kennt neben dem noiwendigen ouch
dos gewil I kü rte Betriebsverm ögen. Dozu gehören o I le Wirtschofts-
güter; die der Unternehmer dozu bestimmt, dem Betrieb zu dienen
und ihn in bestimmterweisezu fördern, und die dozu ouch oblektiv
geeignet sind, ohne [edoch notwendiges Betriebsvermögen zu
sein. Beim gewillkurten Betriebsvermögen hondelt es sich im
Gegensotz zum notwendigen Betriebsvermögen um Gegen-
stönde, die weder durch die betriebliche Totigkeit entstonden
noch durch unmittelbore und für die betriebliche Totigkeit unent-
behrliche Nutzung in dos Betriebsvermögen gelongl sind; hier
stellt die Widmung zum Betriebsvermögen vielmehr die Ausubung
eines Wohlrechts dor, die nicht bereits in der Nutzung des Wirt-
schoftsguts eindeutig zum Ausdruck kommt (Littmonn/Bitzl
Meincke, Dos Einkommensteuerrecht,14. Aufl., ESIG g$ 4, S Rdn. l5Z
m.w.N.). Dieses wohlrecht konn ouch durch eine entsprechende
Behondlung in der Bilonz ousgeübt werden (Littmonn/Bitzl
Meincke, ooo, Rdn.168). Ein Koufmonn konn desholb zwor nicht
iedes ertro gsbrin g ende Wirtschoftsg ut zu m gewil I kü rten Betriebs-
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5. Die Veriöhrung von SchodenersotzonsprÜchen gegen Steuerberoter

gem. $68 StBerG beginnt mit der Schlu$besprechung der Betriebs-

prüfung, die zur vermeidboren Steuerveronlogung gefuhrt hot'

6. Der BGH lößt offen, ob der im Schrifitum vertretenen Auffossung zu

folgen ist, wonoch derVeriöhrungsbeginn nicht erst die Schluf)bespre-

chung ist, wenn der Mondont den Fehler des Steuerberoters bereits

vorhei gekonnt hot (Gröfe/Lenzen/Roiner; Steuerberoierhoftung,

2. Aufloge, Rdnr. 890).

Zum Sochverholt:

l. Der Klöger nimmt die beklogten Steuerberoier ouf Schodenersotz

wegen fehlerhofter steuerlicher Beroiung in Anspruch. Dem liegt fol-

gender Sochverholt zugrunde, Der Klöger wor zusommen mit seinem

Bruder Gesellschofter der G.-OHG, zu deren Gesellschoftsvermögen

dos Betriebsgrundstück einer Tonkstelle gehörte. Die OHG setzte sich

zum 
,l.7.1978 

ouseinonder, wobei der Klöger dos Tonkstellengeschöft

des bisherigen Unternehmens fo*fÜhrte, zu dem insgesomtzehn Tonk-

stellen gehörten. Dobei Übernohm er u.o. dos genonnte Betriebs-

grundstück zum Buchwert in dos Betriebsvermögen des nunmehr von

ih m gef u h rten To n kstel len u nterneh mens. Dos G ru ndstück wu rcje in ci ie

Eröffnungsbilonz zum 1.7.\978 oufgenommen. Dieses GrundstÜck

wurde spötervom Klöger mit einem Hotel, einer Goststötte und Miet-

woh n u ngen bebo ut, wobei der Zcitpu n kt der N utzu n gsö nderu n g strei-

tig ist. ln der erst im Johre 1981 oufgestellten Bilonz des Klögers zum

31.12.197 B wu rd e d o s G ru n d stü ck o us d e m Betriebsverm ö g e n e ntn o m-

men. Gleichzeitig wurde in Höhe des durch die Entnohme entstonde-

nen Buchgewinns eine Rückloge gemö$ $6b ESIG gebildet. Diese

Rückloge wurde spöter vom Finonzomt nicht onerkonnt, wos zu einer

Steuernochzohlung des Klögers fÜhrte. Beide Beklogten woren in

steuerlichen Angelegenheiten fÜrden Klögertötig. Wervon ihnen hin-

si c h tl i c h d e r E rste I I u n g d e r J o h res b i I o n z zu n 31.12.1978 Ve rtro g s po rtn e r

des Klö gers wo r, ist streitig. Der Beklo g le zv 2wo r seit Ap ril 1977 Ange-

stellter des Beklogten zu I und ging mit diesem spöter eine Sozietöi ein.

Der Zeitpunkt des Beginns der Sozietöt ist ebenfolls streitig.

Der Klöger hot behouptet, beide Beklogte hötten ihn im Rohmen einer

Sozietöi beroten u nd in der J o h resbi lo nz zu m 31.12.197 B i n feh lerhofter

Weise dos Beiriebsgrundstück ous dem Betriebsvermögen entnom-

men. Dodurch sei ihm ein Schoden durch Steuernochzohlungen fÜr

dos Johr 1978 in Höhe von 198.804,- DM entstonden. Der Klöger hot

beontrogt, die Beklogte ols Gesomtschuldner zur Zohlung von
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dl Die Auffossung des Senots sieht ouch in Einklong mit der von der

Rechtsprechung in onderen vergleichboren Föllen vorgenommenen

Beurteilung der Soch- und Rechtsloge.... .

Eine Neuerscheinung von Werner/Mochunsky befoßt sich mit Hoftungs-

risiken des Kopitolonlegers bei der Beteiligung on steuerbegÜnstigten

Kopitolonlogen (lmmobilienfonds, Bouherren- und Erwerbermodelle in

der Krise, Göttingen 1989,207 Seiten, DM 79,-, WiRe Verlogsgesell-

schoftl.

Einen Schwerpunkt der Dorstellung bildet die Auforbeitung möglicher

Schodenersolzonsprüche des Anlegers gegen Prospektherousgeber und

lnitiotoren, Anlogevermittler; Treuhönder, Beiröte, Rechtsonwölte, Steuer-

beroter, Wirtschoftsprüfer und nicht zulelÄ gegen finonzierende Kredit-

institute. Dorüber hinous wird die Moglichkeit einer Lösung gesellschofts-

rechtlicher Beteiligungen sowie dos KÜndigungs- und RÜcktrittsrecht des

Anlegers erörleri. Die Rechtsprechung und weiterführende Literotur ist im

einzJnen dorgelegt. Den Autoren ist es gelungen, ous ihrer onwoltlichen

Proxis herous dieses schwierige Rechtsgebiet proxisnoh oufzuorbeiien.

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -4,1990],

Agenturgeschöft

Allgemeine Versicherungsbedingungen

- AGB-Gesetz, $3 und $5

- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfte,
94 Zf.4 AVB

Anderkonto
- des Notors

- Verfügung über Gelder

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschlufi
: Verdienstbescheinigung

Belehrungspf licht d. StB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: Au{klörung d. FA

- Bildung einer Rückloge gem. $6b ESIG

- Ende d. -
: Berotung über Firmenumstrukturierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer

- Entnohme

- Schutzzweck

Beweislost

- f. Fehlberotung

- Rückgobe von Mondontenunterlogen

- Schoden
: bei rechtmö0igem Alternotiwerholten

Berufsverbol
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Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertro g
: Verdienstbescheinigung

- Vertrog mit Schuta,rrirkung zugunsten Dritter
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewertungsgutochten
: Bonitötsprü{ung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellschoftsgründung

Fristenkontrolle

- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- Rechtsmitteloufirog on Kollegen
- Rückfroge bei Mondonten
- Telefox,/Telebrief
: Fristenkontrollbuch
: Prozeßvollmocht

Honororonspruch d. StB

- Arglisteinwond
- für nicht erbrochte Leistung

- Unterzeichnung d. Rechnung

Honororonspruch d. Wp
- d. Mehrfochberuflers
- Steuerberotergebührenverordnung

Kousolitöt

- wirtschoftl. Vorteile bei steuerlichen
Nochteilen

- Schutzzweck, Steuerrisiko

Kenntnis des Steuerrechts

- intern. Rechtsregeln

Konkursverwolten Hoftung d. -
- Liquidotionsverschleppung

Mehrfochberufler
- Steuerberotergebührenverordnung

Mitverschulden

- Prüfung der Bilonz
- Prüfung d. Steuererklörung

Nichtzulossungsbeschwerde

- Begründung d. -
Notor
- Anderkonto
: Rechtsweg f. Schodensersotzonspruch

Pferdepensionsbetrieb

Prospehhoftung
- ohne Nomensnennung in Prospekt
- d, Treuhönders

- Vertrouensschoden

Provisionsgeschöfte

- GebUhr f. Anlogeberotung
- Herousgobepflicht
- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Belehrungsp{licht
: Proze0kostenhilfe

- Treueverhöltnis gem. S266 StGB
- Verontwortungsbereiche f. Fristwo hrung
: Mitwirkung eines Anwqlts

- Verkehrs-/Proze0onwolt

Rechtsberotung

- d.wp
: Ausorbeitung eines Gesellschoftsverlroges

Schoden

- bei Entnohme

- unvermeidbore Steuerzo hlung

Sozietöt
- Rechtsschein, Briefbogen, Stempel, Siegel
- neuer Sozius

- Vertrog mit Sozietöt o, Sozien

Sleuerberotungsgesetz
- 957
: Zohlung d. Versicherungsprömie

- s67
: Nichtzohlung d. Versicherungsprömie

Steuergestoltungsberotung

- Agenturgeschöft
- Umwondlung
- Veröußerungsgewinn
: Gesellschoftsonteil u. Betriebsgrundstück

Steuerhinterziehung

- Berufspflichverletzung
- unvollstöndige Rechnung, S14 I USIG
- Steuererklörung des StB

Telefox/Telebrief

- Fristenkontrollbuch

- Ubersendung der Prozeßvollmocht

Treuhönder

- Meh rwertsteueroption
- Prospektongoben,

zugesicherte Eigenschoften

- Schodenersotz, negotives lnteresse

- Uberwochung Dritter
: Gestoltung d. Zwischen- und Endmiet-

verhöltnisses

Unternehmensbeteiligung

- Geschöftswertermittlung d. Stb
: Bonitötsprüfung d. Stb

- Hoftung f. Alverbindlichkeiten,
$25 Abs. 2, $28 Abs. 2 HGB

Untreue, $266 SIGB

- Auskehr v. Mondonfengeldern
- d. Rechtsonwoltes

Veriöhrung ($68 StBerG, $5lo WPO)
- Belehrungspflicht tiber eigene Fehler und

Veriö h run gsvorsch rift Seku ndö ro nspruch
: Ende der Belehrungspflicht

- Auflösung d. Stb-Vertroges
: schuldhofte Verletzung d. -

- Veriöhrungsbeginn
: Besto ndskroft d. Steuerbescheides
: Folgeschöden

Versicherungsschutz

- Bindung des Hoftpflichturteils
- Empfehlung wirtschqftl. Geschöfte

(94 zf.4 AVBI

- wissentliche Pflichtverletzung {$4 Nr. 6 AVB): Nichtoufdeckung einer lnteressen-
verflechtung

: Frisfuersöumnisse
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Hoftung des Steuerberolers
- Hoftung der Sozietöi

- Feh lerhofte Gesto ltu n gsberotu ng, Entno h megewin n
- Veriöhrung, $68 StBerG
(BGH Urt.v.17.10.1989 - XIZR 158/88 - WM l99O, t88t
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90,72

90, 3
90, 3

90,19

90,97
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90,72

90,57
90,57

90,
90,
90,

Leitsötze:

I . Wer einen einer Steuerberoter-Sozietöt ongehörenden Steuerberoter
beouftrogt, schließt den Vertrog im Zweifel mit ollen derSozietötonge-
hörenden Steuerberotern ob.

2. Steuerberoter, die gegenüber einem Mondonten durch gemeinsome
Briefbögen, Stempel oder siegel den Anschein einer sozietöt er-
wecken, müssen sich on dem von ihnen gesetzten Rechtsschein fest-
holten lossen.

3. Ein Steuerberotevertrog, der ursprünglich nur mit einem Steuerberoter
geschlossen wurde, konn einen neu hinzutretenden Sozius mit einbe-
ziehen, wenn die sozien bei der Ausführung des Auftrogs gegenüber
dem Mondonten gemeinsom ouftreten ,nd dor V"rholiun beider
seifen dohin zu deuten isi, doß sie sich über die Erstreckung des
Mondots ouf die Sozietöt einig sind.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Der Steuerberoter verletzi seine Berotungspflicht, wenn er den Mon-
donten nicht dorouf hinweist, doß ein Grundstück ols gewillkurtes
Betriebsvermögen in seinem Betriebsvermögen bleiben konn.

2. Der steuerberoter begeht einen Berotungsfehler, wenn er dem Mon-
donten die Bildung einer Rückloge noch so u rsto empfiehlt, obwohl
dieser Rot der Rechtsprechung des BGH nicht entspricht.

3. Ein schoden entsteht dem Mondonten nicht, wenn den durch die
Entnohme bewirkten steuerlichen Nochieilen ondere Nochteile in
zumindest gleicher Höhe gegenüberstehen, die im Folle einer Nicht-
entnohme eingetreten oder zu erworten gewesen wören.

4. Behouptet der Steuerberoter; der Mondont hötte sich ouch bei zutref-
fender Berotu ng zv der Entno h me entsch lossen, so ist er h ierfu r beweis-
pflichtig.
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90,42
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BGH v. 28.9.1989 - Vll ZB 9 / 89
: VersR 1989, 1316
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OLG Korlsruh e v. 24.5.1989 - 6 U 5l/88

OLG Korlsruhe v. 30.8.1989 - 1 Ws 60/89
: NSIZ 1990,82

OLG Koblenz v.28.2.1989 -12W 96/89
: VersR 1990,41

OLG Koblenz v. 9.6.1989 - 2 U 1907/87
: NJW 1989,2699

OLG Koblenz v. 20.11.1989 - I W 489/89
: vgl. ouch OLG Düsseldorf AnwBl. 1987,47
: AnwBl. 1984,444

OLG Köln v.4.10.1989 - 2 U 13/89 rkr.

: DSIR 1990,45

OVG Hom bu rg v. 25.7.1989

- ovc Bf vl64/86: DSIR 1982 683

LG Köln v.15.2.1989 - lZ StL 3/89
: StB 198? 335

LG Köln v. 15. 2.1989 - l7l StL 1/89
: srB 1989,336

LG Köln v. 19.10.1989 - 2 O V/89

LG Oldenburs v.27.8.1984 -13 O 864/84

LG Poderborn v. 19.10.1989 - 3 O 304/89

LG Stuttsortv.28.2.1989 -17 O 602/88

LG Stuttgort v.12.12J989 -17 O 279/89 kkr.l

LG Wuppertol v. 6.12.1988 - 5 O 168/88

BFH v. 12.5.1982 - Vll B 63/87
: BFH NV 1988, 38

BFH v. 19.1.1989 - lV R2l/87
: NJW 1989,2646

EG Berlin v.12.8.1988 - I EG 10/88
: RBeistond 198? 55
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Gl Leitsötze

Hoftung des Konkursverwolters / Liquidotionsverschleppung

l. Eine persönliche Hoftung des Konkursverwolters oufgrund _eine_s

Vertrouensiotbesto n ds (vgl. BG HZ 100, 346 13521: VersR BZ 986 t9BBl I

ist nicht immer schon donn gegeben, wenn der Konkursverwolter Ver-

einborungen über die Verwertung des Sicherungsguts trifft und dobei
einen Mossekredit erhölt.

2. 7v den Voro usselzu n gen einer Liq uidotionsversch leppu n g.
(BGH Urt.v. 12.1.1990 - \XZR245/BBl

Steuerberoter-H onoror für nicht erbrochte Leislu n g

l. Wenn der StB noch Kündigung des Mondotsvertroges Honoror fÜr

nichierbrochte Leistungen verlongt, so istvon ihm nur dos Nettogeholt

- ohne Umsolzsteuer- in Ansotzzu bringen. Es liegt mongels Leistungs-

erbringung kein umsoizsteuerliches Geschöft vor.

2. Der Nettobetrog ist um ersporte Aufwendungen zu kÜzen.
(OLG Homm Urr.v.23.6.]989 -25U 148/88)

Rechtsonwolt / Belehru ngspflicht über Prozeßkostenhilfe

Der Rechisonwoii muß den Mondonten ouch über die iviögliclrkeit cler

Gewöhrung von Prozeßkostenhilfe beroten, wenn ihm Umstönde

bekonnt sind, die einen Antrog ouf Gewöhrung von Prozeßkostenhilfe

nicht oussichtslos erscheinen lossen.
(OLG Koblenz Beschl.v. 20.11.1989 - I W 489/89t Vergl. ouch OLG

D ü ssel d o rf Anwo lts b I o lt 19 87, 42; Anwo I ts blolt 19 84, 444l'

Honoror des Wirtschoftsprüfers, U nterzeichnung der Rechnun g

I . Für die Vergütung derTötigkeit eines Wirtschoftsprüfers gilt die Steuer-

berotergebü hrenverord n ung nicht.

2. Der Honororonspruch eines Steuerberoters, der zugleich Wirtschofts-
prüfer und doher ouch in dieser Eigenschoft zur Berotung und Vertre-

iung in steuerlichen Angelegenheiten befugt isi, richtet sich mongels

gegenteiliger Vereinborungen mit dem Mondonien iedenfolls donn
noäh der-steuerberotergebührenverordnung, wenn die Hilfe und

Berotung in Steuersochen der ousschließliche Gegenstond der Tötig-

keit für dln Mondonten isi oder hier wenigstens der Schwerpunkt der
vertroglich geschuldeten Tötigkeit liegt.

3. Die Honororkloge ist (ols zurZeit unbegründetl obzuweisen, wenn die
Honororkloge des Steuerberoters nicht den Anforderungen des $9
Abs. I SiBeiGebV genügt, insbesondere wenn sie nicht von dem

Steuerberoter u nterzeich net ist.
(OLG Köln Urt.v. 4.10.]989 - 2U 13/Bq rkr. - DSIR 1990,451
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Hoftung des Steuerberoters
- Hoftung der Sozietöt

- Feh lerhofte Gesto ltu n gsberotu n g, Entno h meg ewin n

- Veriöhrung, $68 StBeG
IBGH Urt.v.lZ.l0.1989 - XIZR 158/881

Hoftung des Steuerberqters
- Steuerrisiko

- Schoden

- Honororonspruch
(BGH Urf.v.30.1.1990 - XIZR 63/891

Strofrechtliche Unreue
- Rechtsonwoltsmondot
IOLG Korlsruhe Beschl.v. 30.8.1989 - I Ws 6O/B9t

72

73

82
@ Gerling-Konzern
Vertriebs-Aktie n g esel lschoft
Abteilung Presse und lnformotion
Gereonshof,5000 Köln I
Telefon' 102 2ll 144 -7298

Verontworflich fUr den lnholt,
Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfe,
Fccho nwolt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmu ng.

87

i

t

Gl Hinweis 9l


